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Strafanstalt für Männer 
Frankfurt am Main-Preungesheim 

Gustav Radbruch-Haus 
Das Gustav Radbrud .. -Haus ist im Sinne der den Strafvollzug betreffen

den Empfehlungen des Ersten Kongresses der Verei nten Nationen <Genf 
19551 für .Offene Vollzugsanstalten' gestaltet Es ist eine selbständige Anstalt 
mit einem Mindestmaß von Sicherungsvorkehrungen. Die Fenster sind 
ohne Gitter. die Unterkunftsräume nidlt verschlossen. Die einzelnen Bau
lidikeiten sind durch Ruf-, Fernsprem.- und Alarmanlagen miteinander 
verbunden. Die Anstalt kann bis zu 340 Gefangene aufnehmen. Seit 1948 
wurde in Frankfurt am MaiD das Prinzip der .Offenen Anstalt" mit zu
{riedenstellendem Ergebnis erprobt. 

Die Auswahl aus den Strafanstalten des Landes Hessen und die Ein
weisung in das GUSlav Radbrudl-Haus erfolgen nadl besonderen Richt
linien. Ein Teil der Slrde muß in einer geschlossenen Anstalt vollzogeD 
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worden sein, der Gefangene soll körperlich arbeitsfähig sein und nadl 
seiner Persönlichkeit geeignet erscheinen, das in ihn geselzte Vertrauen Z\I 

rech tfertigen. 

Alle Gefangenen, mit Ausnahme der in der Anstalt nOf\\'endigen, gehen 
läglidl zur Außen arbeit, sei es in Industriebetriebe. Bauunternehmungen 
oder in die Landwirtschaft. Einem kleinen Teil wird erlaubt, ei nzeln untt"r 
Oberwachung der zur Aufsicht verpflichteten Arbeitgeber, als , Erntehelfe, ' 
bei Landwirten der näheren Umgebung der Anstalt zu arbeiten. Auf regel, 
mäßige Arbeit ,vird im Interesse des Gefangenen, der lernen soll, die täg
liche Arbeit richtig zu werten, besonders geacht et. An Arbeitsbeiahnung 
kan n derGe:fangene täglidl 30 bis 90 Pfennige erhalten, dazu eine monat
lidle Leistungsbelohnung bis zu 20, - DM.Für clieHälEle kann er während 
der Haft Bedarfsgegenstände anschaffen, die andere Hälfte bildet eine 
Rücklage fü r seine spätere Entlassung. Aus dem Arbeitsertrag darf er 
<ludi sei ne FamWe unterstützen. 

Der Gefangene kann nad} der Arbeits:r.eit a.n Freizeitveranstaltungen 
(Vorträgen, Kursen, Filmvorführungen, Unterridlll teilnehmen, er kann 
BLicher aus der Anstahsbüdlerei entleihen, Zeitschriften lesen, Rundfunk 
hören oder sich an erlaubten Gesellschaftsspic~lel) und am Sport beteiligen. 
Jedem Gefangenen ist gestattet, sich während seiner Preizeit im Gemein
schaftsraum oder in seinem IJinzelraum, der 7.ugleich Schlafraum ist, auf
zuhalten . Die Mahlzeiten nimmt er im Speisesaal ein, der auch als Mehr-
7.'n'eckraum dient. 

Der TagesablAuI in der Anstalt richtet sidl weitgehend nach dem nor
malen Leben. Die Bewegullgsfreiheit im Gustav Radbruch-Haus ist groß 
und wird audl sinnvoll genut7;l, selten wurde sie bisher mißbraudll. Für 
den Gefangenen bedeutet ein Auf diese Weise gelockerter Vollzug der 
Freiheitsstrafe eine gute Vorsdmle für ein geord netes teben in der Frei
heit. Wer sidl unter solchen Bedingungen nicht bewährt, kommt wieder 
in eine geschlossene Anstalt. 

Bei der Entlassung werden dem GefAngenen, soweit nötig, EntIAs~ungs
papiere, Entlassungskleidung, auch Arbeit und Unterkunft besorgt. 

Die Beamten des Guslav Radbrudl-Hauses sind sich der Bedeutung 
ihrer Tätigkeit bewußt. Ihre Aufgabe ist anders alsdie in einer geschlossenen 
Anstalt. Da iiußere Sicherungsmaßnahmen fast gämlich fehlen, bedarf es 
bei jedem Mitarbeiter größerer Umsicht, grLindlicherer Menschenkenntnis 
und besonderer Geschicklichkeit bei der Behandlung der Gefangenen. 

Die Gefangenenbehandlung wird audl künftig nach neuzeitlichen 
Grundsätzen fortentwickelt werden. Die l~orthilduflg der Mitarbeiter erfolgt 
in besonderen Lehrgängen. 
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Die Offemlidlkcit hat im Laufe der Jahre Verständnis für diese ge
lockerte Form des Freiheitsentzuges gezeigt und d(ldurm auch einen Bei
trag zur sozialen Einglit.-derung des Gefa ngenen nach dem Vollzug der 
verhängten Freiheitsstrafe geleistet. 

Frankfurt sm Main, den 23. November 1959 

Prof. Dr. Albert Krebs 
!vlinisterialrat 

Heinrich Meffert 
Regierungsoberamtmann 

Der Strafvollzug in der Gedankenwelt Gustav Radbruchs 

Ansprachen gelegentlich einer Feierstunde aus Anlaß der 
-zehnjährigen Wiederkehr des Todestages von Prof Dr. Custav 

Radbruch In der neu errichteten Strafanstalt für Männer 

Frankfurt am Main-Preungesheim - Gustav Radbrudz-Haw -
am 23. 11. 1959. 

I. 

MINISTERIALRAT PROF. DR. ALBERT KREBS, WI ESBADEN 

Se hr verehrte, liebe Frau Radbruch, 
sehr verehrter Herr Ministerpräsident, 
meine D~men , meine Herren ! 

Als Leiter der Abteilung Straf\'ollzug im Hessischen 'ustizministerium 
habe im die Ehre, Sie heute in der neu errichteten Strafan sttl lt für Männer 
in Frankfurt am Main-Preungesheim zu einer Feierstunde im Gedenken an 
Gustav Radbruch begrüßen zu dürfen. 

Mit diesem Gruß verbinde ich zugleidl den herzlichen Dank für Ihr 
Ersdleinen und die Bitte um Verständnis, wenn Sie in einem noch nicht 
vollendeten Gebäude empfangen werden. Der Dank gilt Ihnen auch des
halb, weil Sie fast alle in irgendeiner Weise, sei es durch Gesdlid, Beruf 
oder Neigung, mit den Problemen dieser neu erridlteten Anstalt in engerer 
oder entfernterer ""eise in Verbindung stehen . Viele von Ihnen, meine 
Damen und Herren, haben durm ihre Zustimmung oder durm ihre Mit
a rbeit dazu beigetragen, daß diese Obcrgangsanstlllt entstehen konnte. 

Ober die Aufgaben im einzelnen und über die Bedeutung dieser An
stalt im größeren Zusammenhang der Strafrechtspflege unserer Zeit werden 
die Herren Ministerpräsident Dr. h. c. Zinn und Prof. Dr. Eberhard Schmidt 
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zu Ihnen sprechen. Dabei wird des unvergessenen Reichsjustizministers 
und Strafredltlers Gustav ßadbrudl, dessen Todestag sich heute zum zehn
ten Male jährt, gedacht werden. 

Im Rahmen dieser Begrüßung sei mir gestattet, kurz über Begegnungen 
mit Herrn Prof. Radbruch zu sprechen. die innere Beziehung zu diesem 
neuen Anstaltsbau haben. 

Vor rund 30 ' ahren weilte Herr Prof. Radbruch. damals Strafrechtslehrer 
in Heidelberg, mehrere Tage in der von mir geleiteten thüringischen Straf· 
anstalt Untermaßfeld. Bei Tagungen des deutschen Zweiges der Inter
nationalen Kriminalistischen Vereinigung und der ArbeitsgemeinschaR 
für Refo rm des Strafvollzuges war dies vereinbart worden. Im laufe des 
Besuchs beeindruckten den überaus scharf beobachtenden Gast vor allem 
die Bestrebungen zur VerwirklidlUng des von ihm - als Reichsjustizminister 
in den ' ahren 1921 und 1922 geforderten Stufenstrafvollzuges. wie 
er in den Grundsätzen für den Vollzug von Frefh eitsstrafen 1923 gerege" 
worden war. Hierzu gehörte in der Strafanstalt Untermaßfeld die Selbst
verwaltung der Gefangenen der obersten (lli.) Stufe und die Lockerung 
nadl erfolgter Bewährung im Rahmen dieser Stufe in einer Abteilung. die 
außerhalb der geschlossenen Anstalt auf einem Gutshof _GrimmenthaI" 
eingerichtet worden war. - Heute würde ich die Selbstverwaltung richtiger 
mit Mitverwaltung und den gelockerten Vollzug in der Zweiganstalt als 
den in einer ,Offenen Anstalt' bezeichnen. 

Seinerzeit bestärkte mich Herr Prof. Radbruch in dem Ausbau der bei
den Einrichtungen. ohne daß wir das Millel des Stufenstrafvollzuges über
bewerteten. 

Lassen Sie midi bitte das, was den Verlauf dieses Besudles besonders 
kennzeichnete, kurz hervorheben. In welch gütiger Weise spradl Herr 
Prof. Hadbrum mit den Gefangenen. besonders a n versdliedenen Aben-

. den mit denen der Selbstverwaltungsgruppe. weldl nachhaltigen Bindruck 
mamte dies auch auf sämtliche Mitarbeiter der Anstalt. Alle spürten im 
Gespräch, daß sie durch das außergewöhnliche \-\lissen des Gastes nicht 
bedrückt, sondern durdl die Güte erhoben und durch die gesamte Hal
tung von Herrn Prof. Radbruth angeregt und ausgezeichnet wurden. -
Nodl lange bildete der Besuch das Tagesgespräch in der Anstalt. 

Aber wozu trage ich Ihnen. meine Damen und Herren, dies hier und 
in dieser Stunde \'or1 

Nach 19<15. als es galt. bei völlig um:ureidlenden äußeren Bedingungen 
einen umfassenden Auf- und Neubau des gesamten hessischen Gefängnis
wesens durchzuführen, wurde mit unter dem Druci der großen Oberbelegung 
der gesdllosscnen Strafanstalten des Landes Hessen die . Offene Anstalt 
hankfun am Main-R\ldoUsdiUle" für den Vollzug an kurzfristig Verurteilten 
ei ngeridltet, zurnal wir hier auch ausreidlend Arbeitsmöglichkeiten fanden. 
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Neben Ihnen, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, war es Herr Prof. 
Radbruch,den ich in den Not jahren als vätcrlidlen freund "erehrcn durfie, 
der diesen - nicht risikolosen - Plänen uneingeschränkt zustimmte. 

Audl die außerdeutsche Entwicklung auf dem Gebiete des Strafvollzugs 
war vorangeschritten und es galt jetzt, unter Auswertung der Erfahrungen 
die Folgerungen für den Bau, die Einridllung und die Ver,vahung der 
neuen I-Iessischen Anstalt in Frankfurt am Main-Preungesheim zu ziehen. 
Vor allem war dabei zu berücksichtigen, daß die Getangeflenbehandlung 
in einer völlig gewandelten Gesellsdlaft neue Formen annehmen mußte. 

Bei der Errichtung dieses .Offenen Hauses' glauben wir, an die beste 
deutsche Tradition auf dem Gebiete des Strafrechts und des Gefä ngnis
wesens angeknüpft und die Notwendigkeiten der Gegenwart berücksichtigt 
zu haben. 

Diese Feierstunde verträgt keine großen Worte, sie verlangt das Be
kenntnis zur rechten Tat im Alltag. 

Bei allem Dank - und hier spreche ich besonders für meine Mitarbeiter 
in der ,Offenen Anstalt' unter der Leitung von Herrn Oberamtmann 
MefTert -sind wir uns der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und 
dem einzelnen bewußt. Wir wissen, es geht hier, um mit einem \Vorte 
Gustav Radbruchs zu schließen, um den ,Menschen im Recht-. 

11. 

MINISTERPR~SIDENT DIL GEORG -AUGUST ZINN 

Se hr verehrte I'ra u Radbruch 1 

Meine Damen und Herren 1 

Vor 10 Jahren ging Gustav RndbOldl von uns - ein .furchtloser und 
wahrhaftiger Rechtsdenker', ein Rechtslehrer von hohen Graden, ein bei
spielhaße! Obenniltler geistiger Kultur und Bildung, Wegweiser für den 
Gesetzgeber, Wegweiser für eine sidl der Rechtsidee verpfl idltende Ju
ristengemration, ein edler, durm sei n Leben und Streben überzeugender 
Mann. Ist es richtig und angemessen, seiner gerade hier zu gedenkell 1 

Gustav R[ldbruch war Professor für Strafredll und für Rechtsphilosophie. 
Wäre nimt die Aula einer f-Iodl schule der richtige Ort für die heutige 
Gedenkstunde 1 

Gusta\' Radbrudl war Politiker, war Staatsmann. Wäre Ilidn ein der 
Regierungsarbeit gewidmetes repräsentatives Staatsgebäude der würdige 
Rahmen unserer Veranstaltung1 
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Ist es - so könnte man fragen - nidl! ein makabrer Gedanke, ein 
Gefängnis zur Ställe des Gedenkens und der Erinnerung an den um Volk 
und Redl! so hodlverdienten Mann zu wählen, der als deutscher Reichs
justizminister einen längst als richtig erkannten \"eg zu besserem !tedl! 
öffnete, der nam dem Zusammcnbrud1 des Heiches als Dekan der Jurist
ismen Fakultät der ehrwürdigen Hcidelberger Universi tät am V'l ieder
aufb,1u deutsd1en Hod1sdlUllebens und deutscher Red1tslehre gearbeitet 
hat? 

Wir fragen, was Gustav Radbruro selbst dazu gesagt hätte. Wir haben 
un s gefragt und seine Gefährtin, Frau Lyd ia Radbrudl, die dieser 
Stunde die Ehre ihrer Gegenwart gibt. \\Iir haben Gusta\' Radbrudls Ge
danken gesurnt - dort, wo sie am stärksten der Gegenwart dienen kön
nen und haben sie dort gefunden, wo sie uns unmittelbar leiten - nicht 
in der betradltcnden und spekulativen Sdlau, sondern im praktisdlen 
Wirken. Wir haben ein Haus gebaut, in dem Gustav R,ldbrudls Gedan
ken leben und sich bewähren sollen, ein .Offenes Haus- im mehrfnd1en 
Sinne, in dem Männer wirken, die seinem Redl!sdenken gegenüber 
offen sein und den straffällig gewordenen Mitmenschen den Weg ins 
rechte Leben wieder öffnen sollen. 

Denn dieses war sein Anliegen: 

Im Sua frecht sozialpolitisdlcn Gedanken in weitem Umfang Eingang 
zu verschaffen, den Hedltsbrecher in seiner überwiegend gesellschaftlich 
bedingten Gesamtpersönlichkeit zu sehen und an den Stätten notwendig 
harten Eingriffs, den das strairidlterlidle Urteil verlangt, Mensrnlid1keit 
walten zu lassen. 

Es ist für mich ein wohl verständliches Bedürfnis, daran zu erin nern, 
daß mich mit Gustav Radbmm gemeinsame politisdle IJberzeugung ver
band. Radbrudl war Sozialdemokrat und fand in <lem frühen Bemühen der 
SozialdemokratisdIen Partei Deutschlands um einen humanen Strafvollzug 
eine politische Basis für seine Rclormbestrebungen. Er konnte etwa an 
die Schrift Gradnauers _Das Elend des Strafvollzuges' anknüpfen, die im 
Jahre 1905 ersmienen war und deren Forderungen sich der Parteitag der 
SPD von 1906 in Mannheim zu eigen gemadlt hatte. Von einem .Straf
vollzug der Radle· hatte Gradnauer gespromen, weil das hergebrachte 
S,rafvoUzugssystem _auf dem Gedanken der Vf'rgehung, der l'\iedcrdrük
kung und Demütigung des Gefangenen aufgebaut · sei. Man muß sidl die 
damals von der Sozialdemokratie gemachten Reformvorschläge vergegen
wärtigen, weil sie als revolutionär galten und der Kritik ausgesetzt waren, 
an den Grundlagen einer verständigen Rechtsordnung zu rütteln : Aufhe
bung des Sdl\veigeverbotes, Einführung zeitgemäßer Arbeitsmethoden , 
Ausbau von Scbulunterrimt und Büchereien, Anstellung einer ausreichen
den Zahl psychiatrisch vorgebildeter .Äf'"..::te, Red1tsgarantien für Diszipli· 
narstrnfen und ähnliches mehr. 
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Die Gegner soldler Forderungen sprachen von Humanitiitsduselei und 
gaben damit, als nad} der Staatsumwälzung von 1918 die Sozialdemokra
ten Rosellfeld in Preußen, Frölich in Thüringen, Gradnauer und Zeigner 
in SadlS~ den heute freiheitlidl organisierten Staaten als selbstverständ
lich geltenden Grundsätzen eines neuzeiliidien Strafvollzuges genügten, 
das unheilvolle Stidl\vort für Nationalsozialisten , die Humanität als 
Smwäme abtaten und Strafgefangene als asoziale Elemente deklarierten. 

Im lahre 1932, noch vor der staatlichen Abkehr von aller Humanität, 
aber _angesichts der heraufdrohenden Rcbarbarisierung-, um die damals 
von ihm selbst gebraudlten \Vorte zu zitieren, hat Raclbrudl einen viel
beamteten Vortrag über den Erziehungsgedanken im Strafwesen gehalten, 
den wir uns heute und hier in das Gedächtnis zurüd;rufefl, weil in dem 
Vortrag gesagt wird, • wie eine moderne Strafanstalt auszusehen hätte, um 
dem cr.dehungszweck zu genügen" , .Pavillionsystem, Einzelhäuser für 
sorgfältig gesidllcte Erziehungsgruppen, möglichste Unsichtbarmachung 
der Freiheitsbeschränkung. keine foestungsmauem und keine Gitterfenster, 
feste Hüuser nach Art der heutigen Gefängnisse nur für dje kleine Zahl 
der wirklidIen Ausbrcdler·. Aber, so fährt Radbruch fort, • woher die 
Mittel '7.U solchen Neubauten nehmen - und woher die Menschen zur 
Arbeit an den Gefangenenl'" 

Im Andenken an den Mann, der vor zehn Jahren \'on uns gegangen 
ist, können wir sagen, die i'vfiuel für einen solchen Neubau , der im Sinne 
Gusta\' Radbruchs erstellt wurde und der deshalb seinen Namen tragen 
soll, sind eingesetzt worden. Den notwendigen Betrag von insgesllmt rund 
5,5 Millionen DM haben die Abgeordneten des Hessischen Landtags be
willigt. 

Mit de-r Bewilligung dieser r-,'littel hat der Hcssische Landtag eine Ent
wicklung gefördert, die dem Strafvollzug in Frankfurt {Ml durm die be
sonderen Verhältnisse der Nadlkriegszeit fast zwangsläufig vorgezeichnet 
war. Die schwer getroffene Stadt benötigte in den ersten lahren des 
Wicderaulbaus dringend Arbeitskräfte zur Triimmerbcscitigung, zum Wie
deraufbau von Industriebetrieben und zur Unterstützung der für die Er
nührung der Bevölkerung lebenswichtigen I.andwirtschafi in der unmittel
baren Umgebung. Andererseits befand sich bei starker Zunahme der Zahl 
der Strafgefangenen in den lahren 1945 bis 1948 (lie Justizverwaltung in 
einer sehr mißlidlen Lage, da die Strafanstalt in Frankfurt (M}-Preunges
heim von der Besatzungsmacht beschlagnahmt war. So wurde ein Ausweg 
gesumt und in der Inanspruchnahme einer schwer besdlädigten und des
halb für Wohnzwed;e nidlt braudlbaren SdlUle gefunden, die für die 
Unterbringung \"on 420 Strafgefangenen mit kürzerer Strafzeit oder kurzen 
Strafresten geeignet sein konnte. Ober die bei der Herstellung der Rudolf
schule zu überwindenden Sdl\vierigkeiten ist hier nicht zu spremen. 
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Am 1. April 1948 konnte die neu gewonnene Strafanstal t mit den 
ersten hundert Gefangenen belegt werden. Im Laufe von zehn Jahren 
sind 13455 Gefangene in die Rudolischule eingewiesen worden. Im Ar
beitseinsatz wurden während dieser Zeit 653036 Tagewerke erzieh. Bei 
den guten Leistungen der Gefangenen, die sich in der Arbeit außerhalb 
der Anstalt vor ihrer Entlassung bewähren sollten, wurden Löhne erreicht, 
die eine geschlossene Anstalt in der Regel nidlt aufbringen kann. Denn 
der Natur der Sache nach war die RudoLfschule eine , Offene Anstah ' . 
Die Erfahrungen mit diesem notwendig gelockerten Vollzug geben allen 
Anlaß, auf dem offensichtlich guten Wege weiterzugehen. 

Wenn wir die Zahl der nadl der provisorischen Inbetriebnahme des 
neuen ,Offenen Hauses ' seit dem 1. Oktober 1958 hier eingewiesenen 
Gefangenen mitberücksichligen, sind seit Beginn d ieser Einridltung rund 
15000 Gefangene durch einen gelockerten Vollzug gegangen. In dN gan
zen Zeit entwidlen rund 250 Gefangene, von denen 150 wenige Stunden 
narn der Fludlt freiwillig in die Anstalt zurückkehrten i die übrigen wur
den in der Regel nach kurzer Zeit wieder ergriffen und in geschlossene 
Anstalten eingewiesen. Aus dem von einem einfachen Stadleidraht 
eingezäunten Gebäude der Rudolfschulc sind in 10 Jahren 4 Gefangene 
eDtwichen. 

Diese wenigen Zahlen stellen klar, daß die ßefürdltungen derer, die Ull

lersrniedslos jedes Gefängnis als _Zwingburg fü r lauter präsumti ve Aus
bre<:her' erstellt wissen wollen, tatsiknlidl unbegründet sind. Die öffent
Uche Sidlerheit ist jedenfalls durch den gelockenen Vollzug nidlt gefähr
det worden. Wofür bisher Zeit und Millte! fehlten, das ist noch die ge
plante und sicher notwendige wissenschaftliche Erllebung über das spätere 
Verhalten der aus der RudolfsdlUle Entlassenen , In den 10 Jahren von 
1948 bis 1958 wurden 2050 Gefangene bedingt entlassen , 590 amnestiert 
und 298 durch die Strafvollstrcdmngsbehörde beurlaubt, während die 
übrigen ihre Strafen voll verbüßt haben. 

Und nun die zweite Frage RadbrudlS: I'laben wir für die Er.t.:iehungs
arbeit a n den Gefangenen geeignete Menschen"? Von ihnen wird mehr 
als pflidltbewußte Tätigkeit gefordert, nümlidl eine Hingabe, die fast dem 
Ven:idlt auf jedes Eigenleben gleichkom mt ,um des Lebens in der Ge
fa ngenengemeinsrnafi willen'. 

Nun, idl glaube, auch hier sind unsere Bemühungen als guter Fort
schritt auf dem von Guslav Hadbrum gezeigten \Vege zu werten . Im 
Rahmen der uns finanziell gesetzten Grenzen tun wir unser Mögliches, 
die für die VerwirklidlUng des Erziehungsgcdankens im Strafrech t geeig
neten Kräffe heranzubilden und in der notwendigen, sidlCr Iloch nicht 
(>rreichten Zahl, einzusetzen . Es ist hier nicht der Orl, den in Hessen 
tätigen Erziehungskräfien, zu denen neben den leitenden Beamten, den 
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Lehrern, den Sozialpädagogen, den Geistlichen, den psymialnsm vorge
bildeten Anten, PsydlOlogcn und den Fürsorgern vOr It.llem aum die 
Wcrkmei;ter und Aufsichtsbeamten gchören, besondere Anerkennung a us
zusprechen. Der Justilmi nister des La ndes hat dafür zu sorgen, daß sie 
unter Umstä nden arbeiten können, nie ihrer Tätigkeit die gröStmöglimen 
Erfo lgsdlancl'n geben. Radbrudl pflegte in solchem Zusammenhang den 
Soziologen Kar! Marx zu zitieren: "Wenn der Mensm rlurm die Um
stii nde gebildet wird, so muß man die Umstände menschlim bilde n." 
Diesem auf Menschlid lkeit gerichteten Gedanken war Radbrudl verpflich
tet, der audl so gern auf Tolstoi hinwies: . \Vehe den Menschen, die da 
glauben, es gäbe ein menschliches Verhältnis, das man anders beha ndeln 
dürfe als allein mit Liebe.' 

IdJ weiß, daß solche Zitate auch heute noch einer skeptischen und bis 
zur zornigen Abwehr gehenden Kritik derer begegnen, die sidl Realisten 
ncnnen und die Grenzenlosigkeit der Uehe mit den Erfordernissen des 
Strafrechts nicht im Ein klH ll g sehen wollen. Diese Kritiker vergessen, daß 
auch ,alles Leid die Tendenz zur Grenzenlosigkeit" hat, und daß es dem 
zuzuschreiben ist, .daß das Recht, wenn es sich um die Festlegung pöna
ler Sanklionen handelt, zu Obertreibungen neigt.' (Gerhart HusserlJ 

De r Praktiker sieht nicht immer klar die enge BeziehuTlg der Philoso
phie zum Leben. Der Redltsphi!osoph Radbrurn hat viel üb~r die Anti
nomien des Rechts narngcd~l(:ht. Ja. eine der persönlichsten Schriflen, die 
er uns hinterlassen hai, das Spruchbuch. für seinen Sohn A nse1m, enthält 
zwischen den Zit.1len dieser Sammlung', ,remt eigentlich ein fort laufendes 
Gespräch über Antinomien des Hern. ts.> • Eine soldle Antinomie, der wir 
gegenüberstehen, ist gelegentlich (von dem Amerikaner Pound) dahin 
form\dien worden. _Das Recht muß beständig sein und doch darf es nicht 
stillstehen ." Mit dieser Antinomie des Redlts hat sich der Rechtspolitiker 
täglidl auseinanderzusetzen. Und ich meine: die erste Pfli dJt des Rechts
politikers ist, zu wissen was er will. 
'.Vir wissen, was wir wollen: 

Die ,Offene Anstalt' sol! einen Beitrag zur Strafrerntsreform leiste n. Sie 
hat in anderen ländern der freien Welt längst zu ähnlichen Einridl\tmgen 
geführt, die sich dort durrnwegs als ein erfolgreiches Mittel zur Wieder+ 
eingliederung straffällig gewordener Menschen in das gesellsmafllirne 
Leben erwiesen haben. Wir verfolgen insoweit auch ein kriminalpolitisches 
Ziel, das die Strafrcchtspflege niemals aus dem Auge verlieren darf: die 
Rückfa llgcfahr bei denen zu mindern, die zwar einmal straudlelte n, aber 
für das Bemühen, sie in rnenschlidler Weise auf den rechten Weg zurück
zuführen, anspredlbar gehlieben sind. 

\Vir wissen, wie es auch Radbruch wußte, daß nidlt nur Straf vergeltung, 
sondern auch d ie Er-..dehun g.%trafe mit Problemen belaste t ist. Denn sie 
bedeutet ErwadlSenener7jehung, Zwangserziehung und Straferziehung in 

75 



einem. Angesichts dieser schwercn Problematik wollen wir, daß die im 
Erziehungsstrafvolfzug Tätigen an den .ewigen Werten der Vernunft , der 
Gerechtigkeit, der Mensddichkeit" festhalten, und wir geben ihnen einen 
Rahmen, in dem vernünftiges, geredltes und menschlidlcs Einwirken a uf 
den Slrilffälligen leichter möglidl ist, als in den GeHingnisscn alter Art. 

Wir woUen, daß diese T'1tigkcit im Geiste eines Mannes gcschieht, der 
über die Zeit der Verdunkelung des Rerntes hinweg als Rechtsphilosoph, 
als Rechtslehrer und als Redltsgestalter die Kontin uität deutschen humanen 
Stmfrechtsdenkens gewahrt hat. Deshalb soll diese neue Stra fanstah, in 
deren - freilich noch nicht vollendetem - großen Saa l wir uns zusam· 
mengefunden haben, .Gustav-Radbruch-Haus- heißen. 

Der Name mag den Gefangenen dieser Anstal t zunädlst wenig sagen. 
Es wird darauf ankommen, daß bei ihnen der Sinn für dns Rechte geweckt 
wird. Gelingt ($ uns, sie so auf dcn rechten \-\1 eg in die ):reiheit zu führen, 
dann werden die Gedanken Gustavs RadbrudlS in das Leben hinauswir· 
ken - zum Wohle vieler Menschen, zum Wohle des Redlts. 

III . 

PROF. DR. OR. h. c . EBERHARD SCHMIDT, H EID ELßF.RG 

Se hr vere hrte li ebe Frau Radbruch, 
hochverehr ter Herr Ministerpräsident, 
meine se hr ve rehrten Damen und Herren! 

\Venn Guslav Radbruch den Bau dieser Strafanstalt, d ie seinen Namen 
tragen wird, erlebt hÖlle, so würde er von einClll Anfa ng der Erfüllung 
dessen haben sprechen können, was er wie nur wenige andere fü r die 
Entwicklung des Strafvolfzugswesens in Deutsdlland seit je gefordert und 
erhofft hat. hlst ein halbes Jahrhundert ist es her, daß Radbruch in seiner noch 
heutegenau wie damals lesenswertenSchrifl. iihcrdie .Psychologie derGefan 
gensdlafi~ dic Erscheinungen und die Probleme des Freiheitsstrafenvoll
zuges eirler durdldringenden Betrachtung unterzog; und es ist bemerkens
wert, daß er an sie nicht von einer Straftheorie aus herangegangen ist, son· 
dem daß er das getan hat mit dem Bemühen, die psychologischen und so
ziologischen Wirklichkeiten, die im Vollzugc von Freiheitsstrafen gegeben 
sind, zur Geltung zu bringen und den Juristen der (lamaligen Zeit zu 
zeigen, daß ein Vorbeisehen an diesen Wirklich keiten der J:reiheitsstrafe 
jeden kriminalpolitisdlen Effekt und damit freilich letztlim a uch jeden 
straftheorctischcn Sinn· nimmt. 
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Nun unterliegt es keinem Zweifel. daß Custav Radbrurn, als er die 
erwä hnte Abhnndlung 1911 in der Festschrift für seinen l ehrer Franz von 
Liszt erscheinen ließ, nuch \'on einem festen straf theoretischen Standpunkt 
aus die Probleme des staatlidlcn Strafens überhaupt und die Probleme 
des Vollzuges der Freiheitsstrafe im besonderen gesehen hat. Um diese 
Arbei t schreiben zu können, ist es ja Voramsetzung gewesen, daß Rad
brudl dos Zentrum der SlTafrcrntlichen Problemntik nicht in den gcsetz
lit:;hen Tatbeständen, nidlt im ridlterlichen Urteil, sondern im Vollzuge der 
Strnfe sah. Das war ja die groSe Wendung gewesen, die Fraillz von Liszt in 
den fmdl tbarcn Jahrzehnten der Entfaltung seines kriminalpolitischen Pro
gramms, d. h. in den adllzigcr und neunziger lahren des vorigen Jahr
hunderts, dem strafrechtlidIen Denken gegeben halte. Wesen und Sinn 
der Strafe ofIenbnren sich nicht in der gesetzlichen Strafdro hung, auf die 
Feuerbach allein als das Wesentliche des Problems staatl icher Strafe ab
gestellt hat. Sie offenbaren sich audl nidll in einer idealistisdlen Bezie
hung 7,wisdl('n Tut und Stwfe, wie sie die Vergeltungstheorien Kants 
und HegeIs herausgearbeitet hatten; sie offenbaren sim allein in der realen 
Wirklidlkeit dessen, was im Vollzuge der Strafe mit dem Mensdlen ge
sdlieh t, um der strafende Staat hier seiner Gewalt unterwirft. Dieses Auf
spüren der ga n7.en Lebenswirklichkeiten, die mit der verbrecherismen Tat, 
mit dem verbrecherischen Menschen und mit den Bestrafungsvorgängen 
und ihren seelischen und sozialen "Virkllngen verbunden sind, das hat 
dem wissensdlaftlichen Lebenswerke Liszts seinen epornemlldJenden Cha
rakter verliehen. Es galt ihm, .auf der empirischen Grundlage der Lebens
e rscheinungen', seine Ansidlten vom staatlidJen Strafen aufzuhauen, von 
hier aus die Straftheorie zu begründen. Und so wandte sich Uszt gegen 
die in Wissellsrnnft und Praxis eine Gewaltherrschaft ausübende Ver
ge\tungstheorie mit den für ihn so sehr bezeichnenden Sätzen, .Daß auch 
das StrafTlUlI um des Meoschen willen da ist, daß die Strafe die Aufgabe 
hat, die Rechtsordnung UJl(1 mit ihr die Lebensinteressen der Rechlsgc
nossen zu sdlützen, dos Verbrechen zu bekämpfen durdl Besserung, Ab
sdm:-ckung, Unsdlädlichmadllmg des Vcrbredlers, das ist he ute noch eine 
Ketzerei, freilich eine Ketzerei, an die gar mandler im Herzen heimlidl 
gl,nlht, wenn er nudl die Bannllüdle der Hohenpriester scheut, welche 
des Besitzes der allein-seligmadlenden rechtgläubigen Schulweisheit sidl 
rühmen. Als ob nidlt ein Blick in die erste beste Strafanstal t es auch dem 
blödl'sten Auge klar machen müßte, daß die Strafe wahrlidl etwas Anderes 
ist, als d ie dialektisdlC Entwicklung des Rechtsbegriffs, als die Negation der Ne
ga tiondesRedlls·. Das sind goldene "VoTle gewesen, so recht n<lch Radbruchs 
HeFl:cn. .Ba nnllüche der Hohenpriester- hat Radbruch nie gesdleut. Er 
hat es sein ga nzes Leben hindurch bewiesen; so, als er fr-ühze itig, dem 
Zuge des Herzens folgend, Sozialist wurde; so, als er im Pcbruur 1933, 
... Iso noch der Madltergreifung Hitlcrs, vor der klargesehenen national
sozialistischen !;ntartung des Strafredlls w<lTnte und nom einmal für eine 
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humane, rechtsstaatlidlC Strafrechtspflege eintraL Und gegen .allei nselig
marnende rechtgläubige Sdl\llweisheiten' hatte der Verkünder eines rechts
philosophischen Rela.tivismus ein unbegrenztes Mißtrauen. Das hat ihn 
ja von Bindings imransigentem Rechtspositivismu s und von der erstarrten 
herrscllenden Vergeltungslehre in die freie und kämpferische Atmosphäre 
des IJsztscben Seminars geführt, wo, wie Radbrudl es so schön gesagt 
hat. .das Suchen nach der ,,'ahrheit mehr als die Wahrheit selber galt, 
wo die Arbt"it der Wissenschaft wie eine nie beendete öffentliche und 
mündliche Hauptverhandlung vor dem rorum der Wahrheit betrieben 
wurde" und unter dem ,duldsamsten Lehrer' eine völlige geistige Freiheit 
herrschte. Das ist die wissenschafilirne Atmosphöre gewesen, in der an 
herrschend gewordene Einseitigkeiten mit einer zunärnst einmal alles in 
Frage stellenden Kritik herangegangen werden konnte. Und zu diesen 
Einseitigkeiten gehörte die nodl heutigen Tages bei vielen Juristen zu 
findende Auffassung, daß die an Wahrheit und Gerechtigkeit orientierte 
Aufgabe der Strnfredltspflege im richterlidlen Urteil sidl erschöpfe und 
mit ihm beendet sei. '-\fenn das ridltediche Urteil die schulda ngemessene 
Strafe findet, so hat, meint man, die Strafrechtspflege das ihrige getan. Na
türlich kommt nun sehr viel damuf an, was man unter Sdluld versteht 
und demgemäß alq sdmldangemessen erachtet. Du aber Schuld juristisch 
oft genug nur als Fehlerhaftjgkeit der 7.ur Tat führenden inneren Motivation 
des Täters, in diesem Sinne als Pflichtwidrigkeit gegenüber der Hechtsnocm 
als Bestimmungsnorm verstanden wird, so läuft die erwäh nte Formel 
von der sdmldangemessenen Strafe letzten Endes nur allzu leicht auf die 
alte Tah'ergeltungsstrafe hinaus, die als Ausdruck der Geredltigkeit 
postuliert wird. Und wo diese Auffassung herrscIlI, und sie ist nodl heute 
weit verbreitet, ist man befriedigt, wenn das ridllerlidle Urteil, mit Rad, 
bruch zu sprechen, eine Antwort auf die Frage gibt, .weshalb· gerade 
dk'Ses Strafmaß gewählt ist. Und man erkennt dann nidlt, daß es vielmehr 
auf die Frage ankommen sollte, .wozu' der Richter diese konkrete Strafe 
ausspricht, was also sie nach Art und Höhe leisten, in welcher Weise sie 
auf den Bestraften v,rjrken soU. Dieses einseitige Zurückblicken auf die 
Tat und die Tatsrnuld hat immer zur Folge, daß der 5trafvoll7.ug als eine 
den StraJrimler grundsätzlich nidlts mehr angehende Angelegenheit be-
trachtet wird. Und eben diese J:: insC'itigkeit der strafre<.:htlichcn Auffassung 
hut Radbruch von jeher bekiimpA. 

50 hat er gan7. in deli Spuren Lis1:!s im ridlterlichen Strafurleil nicht 
die Krönung dessen gesehen, was die Strafrechtspflege zu leisten hat, 
sondern nur die, allen redltsstaatlidlen erfordernissen genüge tuende 
Grundlegung dessen, was der Bestrafungsvorgang am bestraften Mensdlen 
vollbringen soll. Dazu gehört aber eine ridlterliche Strafzumessung, für 
die die bekannte Formel \'on der .angemessenen aber auch ausreichen. 
den Strafe' verpönt ist, die vielmehr in kriminllipolitischen Erwägungen, 
wo immer es nötig ist, sidl mit der Persönlichkeit des Täters auseinander 
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setzt, auf die dmm die Aufgabe des Strafyollzuges eingesteUt sein muß. 
Denn im Strafvollzug liegt der Schwerpunkt der Strafredltspflege. Strafe 
ist nkht staatlh:;her Imperativ, ist nidll richterlicher Strafausspruch, sondern 
das Erleben dessen, was im Strafvollzug geschieht. So hat R.adbruch ganz 
im Sinne Uszts die Dinge gesehen. Er konnte sie gar nidlt anders sehen. 
Der soziale und demokratische Volksstaat, für den der Jurist und der So
zialist Radbrudl jedeF..:eit eingetreten ist, hat in der Ver.virklichung einer 
sozialen Cerechtigkeit die allesbeherrschencle innenpolitisch e Aufgabe zu 
sehen. BeziehungsobjeJ..1 dieser sozialen Gerechtigkeit aber ist fü r Rad
brudl immer der lebendige Mensdl. Die Sorge um und für den Menschen, 
seine meDsdllidlc Würde, seine wahrhaft mcnsdllichc Existenz in der 
sozialen Cemeinschaft, hoben die Forderungen bestimmt, die Gustav Rad
brudl unter dem Zeichen sozialer Gerechtigkeit an den Staat und seine 
Organe nun gerade auch da gestellt hat, wo der Mensm sich in den 
Sdlwierigkeiten des sozialen Lebens und Daseins ausweglos verfängt und 
zum Verbrecher wird. 

So mußte ihm eine Strafredltspflege, die bei einer forma len tatvergel
tenden Geredltigkeit ihr Genüge fand, sinnlos erscheinen, sinnlos in dop
pelter Beziehung, Sie yerfeblte - statistisch nadm'eisbar - das Ziel, die 
Kriminalität einzudiimmen und den Redltsgenossen einen wirksamen 
Schutz gegen verbrecherisches \Vesen zu gewähren i sinnlos aber auch 
unter dem Gesichtspunkt eben jener sozialen Geredltigkeit, denn wie 
sollte Gererntigkeit bei einem Strafübel denkbar sein, wenn bei seiner 
richterlidlen Verhängung und beim Vollzug über olle die tiefgreifenden 
Untersdliedlkhkeiten hinweggesehen wird, die uns an dem verbredlerisrn. 
Gewordenen und nun Bestraften in bezug auf die Diffcrenzierthcit der 
PersönlidJkeitsbilder und die Verschiooenartigkeil der sozialen Lagen ent
gegentritt, in die diese bestraften Menschen durch SchicksnJslaune, durch 
eigenes ooer fremdes Verschulden, nicht zuletzt aum durdl das Versmul
den der Gesellschaft selbst hineingestellt worden sind. 

Mußte sich schon aus diesem allen einem so feinnervigen Juristen wie 
Gustav Radbrudl die Pragwürdigkcit des überkommenen Tatvergeltungs
strafredlts aufdrängen, so verstärkte sidl ihm der Eindruck d ieser Fragwür
digkeit im Hinblick auf die geistig-sittliche Situation der Zeit, im Hinblick 
aber auch auf die Situation des Vollzugswesens, in dem die Idee der Tat
vergeltung sidl unheilvoll entfaltete. Soll Vergeltung mehr und anderes 
sein, a ls rächendes Zurückschlagen, so setzt sie einen Glauben an ei nen 
höheren , letztlich einen göttlichen Auftrag voraus, dessen Erfüllung die 
Strafredltspflege dient. Aber dieser Glaube, der bis tief ins 18. lht. wirk
Udl e ine lebendige Kraft der Strafrechtspflege gewesen ist, war längst da
hin. Kanl und Hegel hatten ihn, des Rationalismus der AufkJärungszeit 
überdrüssig, aus der sittlichen Idee neu zu belcben versucht. Davon 
konnten nodl die Straf theorien bis zur lahrhundertwende ihre Ober..:eu-
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gungskrafl. herzuleiten versuchen. Aber in der \\'elt der sozialen Wirk
lichkeiten S<lh es anders ous. Der feste Halt an ab soluten '''''erten war den 
Menschen verloren gegangen. Man konnte, wie Radbrudl gesagt hat, 
"nur noch im Namen staatlidler und gesellschafilidl.er Notwcnd igkeitcn -, _ im 
Namen vieldeutiger zcitbedingter und umstrittener \\'crtset:wngell " strafen. 
Damit aber verlor jenes Tatvergeltungsstrafen mit dem Gl,tubcn an sich 
selbst mehr und mehr sein gutes Gewissen. Das war es, was Bildbruch mit 
seiner feinen Witterung für das Hintergründige den bekannten St udien 
Franz Exllers über die Strafzumessungspraxis der Gerichte entnahm. Denn 
gerade unter der HerrschaR der Vergeltungslehce vollzog sidl ein stön
.diges Absi nken der Strrumaße, eine zunehmende Verdrängung der Freiheits
durdt die Geldstrafe, .eine die Anwendung der Normalstrafe immer 
mehr ü!x'rwiegende Annahme mildernder Umstünde', wie üb('rhaupt 
.eine unaufhaltsame Ausnützung jeder Milderun gsmöglidlkeit: Und dies 
gerade audl dem ständig rückfälligen Berufsverbred\(~r gegenüber, der 
dieses System damit beantwortete, daß er die in klir..(;eren mler längeren 
Zeitabständen immcr wk--der erneut über ihn verhängten Freiheitsstra fen 
lädlelnd und überlegen in sein unvermeidlidlCs Berufsrisiko einkalkulierte, 
ohne sich a uch nur im geringsten von ihnen beeindrucken zu lassen. 

Hier feh lte beides: der sittlime Ernst des staatlichen Strafens und die 
kühle, nüchterne, kriminalpolitisdle lJberlegung und Zielsetzung. 

Beides aber fehhe audl his lief in unser lahrh.undert hinein dem Voll
zuge der Freiheitsstrafen. Idl braudle in diesem Kreise nidlt auszuführen, 
was Radbruch von jenen festungsartigen , .nur für den präsumtiven Aus
bredler" gebauten Zwingburgen gchalten hat, in denen über eincm mo
notonen EinzelhaRvollzug der Ungeist des Mißtrauens, ja der Menschen
verachtung gewaltet hat, von jenen Zwingburgen, die in Radbrurns Augen 
nur den zum Scheitern verurteilte Versuch darstellten, . den Antisozialen 
sozial zu machen, indem man ihn asozial madlt~, d. h. aus allen mensdl
lichen Bindungen löst und seinem eigenen Ich in seincr einsa men Zelle 
überläßt. Was in solchem Bestrafungssystelll am Menschen angerichtet 
wird, a n Entpersönlidlung, an Untauglidlmadlung für das Leben in der Frei
heit, an Vernichtung des letzten Restes charakterlidler KraR, an Entwöh
nung von allem VerantwortungsbewußtsE-in, das war es, was Radbruch 
erregt hat, nicht nur wegen der, kriminalpolilisch gesehen, totalen Zweck
losigkeit und Schädlidlkeit, sondern letzten Endes doch ebenso sehr 
wegen der sozialen Ungeredlligkeil, die hier unausgesetzt gesdlah. I·lalle 
das liberale Rechtsdenken des 19.1h[s., das nodl in Binding grol5artige 
Gestalt gewonnen hatte, dem Staate versagt, sidl überhaupt mit der Per
sönlidlkeit des Bestraften zu befassen und sie in ih rer EntWicklung und 
Gestaltung zu beeinflussen - gerade hierin wu['"..(;dte der t,ltvergcltende 
Einzelhafivollzug -, so mußte soziales Rechtsdenken es als hödlsle Un
geredltigkeit empfinden, wenn staatlidie l~reilleitsstrafe die sozialen Kräfte 
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und Anla&cn des Menschen zerstört und ihn in den irrgärten seiner 
individucllen Charaktersdn .... ädle zugrunde gehen läßt. 

Soldle Einsicht in die Probleme des Strafvollzuges führt zu dem Ge
danken, ,-om Strafvollzuge ber und auf den Strafvollzug hin das Straf
redll neu zu durdldenken. Das ist Radbrudls Anliegen umso mehr ge
wesen, als €'s nur so gelingen konnte, den verbrecherisdlen Mensmen in 
den Mittdpullkt des Strafredus mit allen sei nen Funktionen zu stellen. 
Wie er Sirll dieses neue Strafredll gedacht hat, zeigt uns sein Strafgesetz
entwurf von 1922. Warum finden wir hier weder die Zuchthaus- nodl 
die Ehremtrafe ? Warum ist der Geldstrafe ein so weiter \Vi r kungsbereidl 
gegeben und die freiheitsstrafe nur in Gestalt von Gefängnisstrafe bei
behalten, abgestuft in .strenges Gefängnis" und " Gefängni8~ schledlthin? 
Weil Radbrudl aus dem Strafredlt alles hat entlcrnen wollen, was nur 
entehrt, nu r entwürdigt und die Wiedereingliederung des Bestraften in 
die sozial€ GemeinsdlaR fast zur Unmöglichkeit macht. Es liegt nuf der 
Hand, daß diese wirklidl grundsätzlichen Änderungen nur haben vor
geschlagen werden können, weil Radbrum alles Wesen t li c he der straf
redlllichen Unrechtsfolgen vom best r aften f.,'lenschen .aus bestimmt 
wissen wollte, Aus dieser Sicht ordnete Radbrudl dem Strafensystem das 
System der sichernden und bessernden Maßregeln zu, völlig umloktrinär, 
völlig unbesdnvert durch straf theoretische Hemmungen, was sich aus dem 
weithi n ermöglimten Vikariieren von Sirafe und Sicher u ngsmaßregel 
deutlich CJgiht. 

Als Radbrudl in seiner Reichsjusti~ministeFf.eil diesen Strafgesetzentwurf 
ganz in eigener persönlid!ster Arbeit gestaltete, ,"ird ihm das feme End
ziel vor Augen gestanden haben, dns er zehn lahre später dahin kenn
zeichnete: .Nidlt ein besseres Strafredlt, sondern etwas, \Vas besser ist 
als das Stmfr<xht, nämlidl eine rationale Behandlung des Rechtsbredlers 
im Sinne seiner Erziehung und der $idlerung der Gesellsdlofl:", 

.Erziehllng" einerseits - .Sicherung der Gesellschafl" andererseits : aus 
dieser Doppelspurigkeit des Sinnes staatlichen Strafrechts ergeben sidl für 
Hadbruch die Folgerungcn, die er für die Ausgestaltung des Vollzugswe
sens gezogen wissen wollte, Das Einzclhafl:system als markantester Ausdruck 
des Tatvergeltungsstrafrechts hatte versagt. Sah Radbruch nun das Heil 
einfach in einem anderen Haflsystem? Gerade hiervor bewahrte ihn sein 
undoktrinärer Blick für die psychologischen und soziologischen Realitöten. 
Man würce gar nichts leisten, wollie man die Einzelhaft nun einfach 
d urdl die Gemeinschafishafl: ersetzen. . Die GemeinsdIa fishafl: macht 
schlcdller, die Einzelhaft macht schwächer', Damit waren beide Systeme 
a ls Szylla und Charybdis einander gegenüber gestellt. Was würde Rad
brudl wohl zu jener besonders sdllimmen An \'on GemeinschaRshafl: 
gesagt haben, die sich heute in nicht wenigen Strafanstalten, die im Zei
d Ien des Hnzelhaflsystems errichtet worden sind, dadurdJ entwickelt hat, 
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daß Oberfüllung und Vennassung die ständige Belegung der Einzel..:ell("n 
mit zwei oder drei Gefangenen zur Folge gehabt haben '? 

Also kein HaAsystem "ermag aus sich heraus und 1Iis solches das w leisten, 
was VOll der Freiheitsstrafe und ihrem Vollzug an Leistung überhaupt er
wartet und verlangt werden muß, auch nicht das System des Stufenstraf
vollzugs. Klassisch sind die Worte, mit denen lladbrudl hierzu Stellung 
nahm, nachdem die preußische Verordnung ü ber den Slrafvollzug in 
Stufen von 1929 erlass("n worden war .. Man hatle · , sagte Hadbrudl. _ein 
Mittel der Erziehung zur Freiheit gesUdll, gdunden aber ein \"orl.üglidles 
Millel der inneranstaltlichen Disziplin'. So begrüßte es Hadbrudl, daß 
.man übertriebene Hoffnung auf den Stufenstrafvollzug redltleitig .-:urück
stedete· und sich davor bewahrte, wieder einma.l, wie schon so oft .. ein 
bestim mtes Systcm als Panazec· zu preisen. 

Nun hai es Radbrudl ganz fern gelegün, mit diesen skeptisdlen Aus
semngün über die sogenannten J-1aftsystcme sich etwa vcrächtlidl VOll 

dem Nadldenken über solche Systeme und den immer neuen mit" ihne n 
gemachten Experimenten ab.-:uwenden . Zu deu tlidl stand Radbruch die 
Gesmichte der Freiheitsstrafe und damit die T.ats,:l(~)e vor Augen, daß 
das Nachdenken über das ridltige Haftsystem doer Anfang aller Bemüh
ungen gewesen ist, um die Zuchthäuser und Korrektionsanstalten, die das 
19,Jahrhunderl vom Jahrhundert der Auiklüwng als . Pepillit'ren des Ver
brernertums· halfe übernehmen müssen, in Strafanslalten umzuwandeln, 
in denen vielleidl1 so etwas wie Geredltigkeit und vernünftige Krimi· 
nalpolitik möglidt wäre. 

Danach hatte man doch Sdllicßlidl schon in Philadelphia und in Auburn 
und in der ganzen nichtllbreißenden Gefängnisrcformbewegung des 19. Jahr
hunderts gestrebt. Wie hätte sich Hadhruch dem. entgegenstellen können ! 
Aber sein Wissen und seine Sorge um den Mensdlen ließ ihn in allen Syste
men .nur Rahmen für die Tätigkeit tüchtiger Erzieher" schen. Was das 
System leisten ka nn, was andererseits VO ll einetn System, soll (."$ braudl
bar sein, gefordert wcrden muß, das besteht darin, daß es dem Leiter der 
Anstalt und seinen Mitarbeitern ermöglieN, durch die ]\'tassc der Gefan
genen zur Persönlidlkeit des einzelnen Bestraften \·orzuclringen und die
jenigen persönlidten Bezüge herzustellen, die eine rührung auch des 
Einzelnen auf Grund einer Erkenntnis seiner charakterlichen Anlagen und 
seiner gesamten Lebensverhältnisse zustande kommen lassen. 

Diese Aufgabe einer individualisierenden Menschenführung hat die Aus· 
drucksweise des 19. Jahrbunderts als . Besserung· verstanden. Von jeher war 
diese Ausdrucksweise fehl am Platze. Liberales Hedllsdenken durfte diesen 
Ausruck, da es ja dem Staate jeden Zugang.-:ur Pel"sönlidlkeit des Einzelnen 
verwehrte, im Grunde genommen gar nicht verwenden! denn nidll das 
Moralische, sondern nur das Legale des menschlichen Verhaltens geht 
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den Staat und seine Organe ct\vas an! Man korrigierte sidJ also selber, 
inde m man das Gemeinte als bloß .bürgerliche Besserung' , also als eine 
Bcssenmg bloß des äußeren Verhaltens, beileibe n icht der Gesinnung, 
versta nden wissen wollte. Radbrudl legte den Kern dieser sehsamen Ver
legenheit5lösung bloß, indem er treltsidler in dieser ,bürgerlidlen Bessc
eruns' nichts , als eine bloße Witzigung des Redltsbremers' erkennen zu 
können I'I"klärte. Und so woUte Radbruch lieber von ,Erziehung' gespro
che n wissen. FreUien W.1r ihm völlig klar, welche Problematik sien hier 
IlUftU!. Denn .die Erziehungsstrafe ist mit einer dreifadlen, fast unüber
windlich schweren Problernatik belastet: Sie bedeutet Erwachsenener
ziehung, Zwangserziehun g und Straferziehun g. ' So war Radbruch von allem 
oberfläcllen Erzielnrngsoptimismus, dem von vornherein nur Mißerfolg und 
Ernüdllenmg besdlieden sein ka nn, weit entfernt: ,Man muß sidl' , sagte er, 
.des \Vidersinns jeder Straferziehung recht eigentlien bewußt werden, des 
\Vidersinns, der darin liegt, das man Mensdlen ~zur Strafe- er.liehen 
will . Die pädagogisdlc Strafe ist ein einzelner Akt im Rahmen eines von 
gegenseitigem Vertrauen durdnvalteten Eniehungsverhältnisses; die krimi_ 
nelle Straferziehung aber will gerade umgekehrt die Erziehung in den 
Rahm en der Strnfe einzwüngen und schafft dadurch eine Atmospäre des 
Mißtrauens von der einen, des Trotzes von der anderen Seite, in der Er
ziehung kaum gedeihen kann: 

Wie aber ist es zu verstehen, daß R.ldbrudl von dieser Einsidlt aus 
nicht auf die Seite jener Skeptiker getreten ist, die den Erziehungsstraf
vollzug sdlledlthin für eine Ulopie erklärten ? Ich glaube, daß die Erklä
rung ga r nic.ht sehr senwer ist. Rarlbnl dl hat aus der Entwicklung des 
Strafvollzuges gesehen, duß immer nur da ein kriminalpolitisch sinnvolles 
und 7.ugleidl ein sittlich zu verantwortendes Vollzugswesen sid l entfaltete, 
wo Mensdlcn mit sehr hodl gesteckten Zielen eine menschliclle Begeg
nung mit den Gefangenen suchten, um ihnen den 'Veg zum eigenen bes
seren Selbst zu zeigen, sie den ·Wert einer ,t'infadlen Sittlichkeit " erfahren 
zu lassen und ihnen in der IJberwindung ih rer I.ebenssdrwierigkeiten 
e ine h ilfreidlende [-land zu bieten. Mit Freude und voller Hoffnun g hat 
Radbruch in den 20er lahren das Wirken soldler Persönlichkeiten, die e r 
, iir,deherpersönlichkeilen ' nannle, in jenen Straf,lflSlalten beobamtet, in 
dene n man entsch lossen und mutig wagte, den Gefangenen ohne aUe 
Sentimenwlit ii t - sie ist im Umgang mit den Gefa ngenen fast so schäd
lidl wie Brutalität oder Gleidlgültigkeit - dafür aher mit Einfühlungsbe
mühen und menschlichem Verstündnis für die inneren Schwächen und 
;'\löte und für d ie sozialen Sdllderigkei ten gegen über zu treten, sie vor 
dem Ver.inken in der Ver.lnlwortungslosigkeil des Gefangenendaseins zu 
bewahren und durdl A nf o rd e run ge n die Kräfte zu wecken, die ihnen 
e in e Bcwiiltigung ihrer Lebensprobleme vielleicht nodl ermöglichen kön
nen. Wo es dem Anstaltsleiter und seinen Mitarbeitern gelingt, d i e At
mosphäre zu scha ffen,die dem Gefangenen ermöglicht, den Wert schlichter 
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Redlichkeit zu erfahren und Vertrauen zu gewinnen, da entwickelt sich 
das, was man . Erziehungsstrafvollzug- nennen mag, solange man keinen 
besseren Ausdruck hat. Jedenfalls kennzeichnet dieser Ausdruck weit mehr 
die dem Anslaltsleiler und seine Mitarbeitern gestellte unerhört smwere 
Aufgabe als das, was die Bemühungen dieser Persönlichkeiten am einzelnen 
Gefungenen zuwege bringen sollen. Um auch des letztere mit zu treffen, 
ist vielleicht der heute viel gebruuchte Ausdruck _Resozialisierungsstraf
vollzug-geeigneter. 

So gewiß nun olles, aber auch alles, do\'on ab hängt, ob für die Arbeit 
im Strafvollzug Persönlidlkeiten gewonnen werden können, die mit dem 
erforderlichen sozialpädogogisrnen und kriminologisrnen, also sodlVer
ständigen Wissen und Können, die Gabe der Mensrnenführung und die 
Fähigkeit verbinden, sirn durdl noch so häufige EnUäuscllungen nicllt 
entmutigen zu lassen, so ist eine Anpassung des Vollzugswesens an die 
Anforderungen, die modeme Kriminalpolitik lIn. die Gestaltung unserer 
Strafrechtspflege stellen muß, nicht möglich, wenn die Länder nknl in 
den Einrichtungen und Baulichkeiten der Anstalten die sadllichen Voraus
setzungen für eine auf dos Ziel der Resozialisierung eingestellte Arbeit 
der Strafanstallsbeamten schaffen. Auch das hat Guslav Radbrum klar 
erkannt : Die Zwingburgen, wie sie mit ihren Zentralbauten und ihren 
ZeIlenflügein von vornherein jene Almo~phäre des Mißtrauens schaffen, 
sollten längst nur musealen Wert und historische Bedeutung haben. Rad
bruch forderte, ,Pavillonsystem, Einzelhäuser für sorgfältig gesichtete Er
ziehungsgruppen, möglichste Unsichtbarmadlllng der Freiheitsbeschränkung, 
kei ne Festungsmauern und keine Gitterfenster; feste Häuser nach l\rl der 
heutigen Gefängnisse nur für die kleine Zahl der wirkiknen Ausbrecher'. 

Wir sind noch sehr weit davon entfernt, daß soldle baulichen Anlagen 
unser Strafanstultswesen durchweg beherrschen und zu einer Selbstver
ständlirnkeit geworden sein werden. Noch sind die Frauen und Mönner, 
die ihre Lebensaufgabe in dem sehen, was kn soeben als Erziehungs- oder 
Resozialisierungsstrafvolb:ug dlarakterisiert habe, an vielen Orten a11 den 
Widrigkeiten Lind Hemmnissen ausgesetzt, die jene überalterten und oben
drein zumeist überfüllten Zwingburgen für ihre Berufsarbeit und ihre 
Arbeitszicle bedeuten. Daß diese Rückständigkeit so lebensziih sich er
weisen kann, liegt zum großen Teil (larin, daß in Deutschland die öffent
liale Meinung den Strebungen derer, die das Strafvollzu8swesen refor
mieren wollen, wie ein eisiger Zugwind entgegen weht. Umso dan kbarer 
diirfen wir alle, deneo eine kriminalpolitisch und sittlidl zu verantwor
tende Strafrem tspflege Sache des Verstandes und mehr-noch · des Herzens 
ist, dafür sein, daß heute hier in Frankfurt eine Anstalt vor uns steht, die 
ganz den Hoffnungt!n' Radbruchs- enlsprich('und . deren' Entstehung'" und 
Fertigstellung niemandem zu größerer Befriedigung' und Freude gereicht 
haben würde, als ehen Guslav Radbruch. Seine Freude würde aber nichl 
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nur dem GeHngen dieses Werkes gelten, das er \'on seiner krim inalpoli
lisdlen und rechts- und sozialethisdIen Grundhaltung au s \'011 bejaht 
haben würde, sondern ebenso sehr dem \Vagemut und de r EnNgie, die 
hier ans Werk gegangen sind und das sachlich Richtige und NÖlige getan 
haben ungeachtet aller Wiederstiinde in der Offentlichkeit. Soweit diese 
Widerstände begründet werden mit einem Hinweis auf die finanziellen 
Belastungen der öffentlidlen Haushalte, so!Jte mall immer wieder darauf 
hinweisen, daß nichts so kostspielig ist wie der überkommene unrefonnierte 
Strafvollzug in den alten Zwingburgen, dessen eigentlidle Kosten zwar 
nidu im Etatposten .Strafanstalten· erscheinen, aber in dem Millionen
schaden sichtbar werden, der Jahr für Jahr durch eine Kriminalität Ange
richtet wird, die nidll zuletzt in den oft unmöglichen Verhältnissen jener 
alten AnS/alten ihren Nä hrboden haI. Schlimmer freilich als diese aus 
finanziellen ßedenken herkommenden \Vidcrstände ist jenes pharisiiisdl
zyn ische Gerede über die Ven~'eichlichung der Strafrechtspflege durm 
unsere Refonnbemühungen, über die angeblidH' Verhiitsmelung und Ver
wöh nung der Gelangenen, denen man einen Sanatoriu lllsaufenthalt bietet. 
statt sie mit harter I'land anzufassen und sie zur .Sühne - zu zwingen. 
Ich habe meinem Freunde Krebs vor einigen Tagen eines jener Presse
elaborate übergeben, das auf diesen Ton hochmütigen Besserwissens ge· 
stimmt ist und in dem nichts als Ahnungslosigkeit, Gleicllgültigkeit und 
ein ahgt*anclenes oberfläclJikhes Vergeltungsdenken aus jedem Worte 
sprernen. Das ist die Arroganz des Spießers, der sicl} in der Rolle des 
Pharisäers so besonders wohl fü hlt. Gerade gegenüber solcher Art eines 
gegen uns gerichteten Widersachertums hätte Gustav Radbrum die Tat 
diesesAmtaltsbaucsbcgrüßt als Bekenntnis zu der guten SadIe, hinter der 
re iclle Erfahrung und das tiefe \Vissen \Inl Verbrechen und Strafe, hin ter 
der aber aueh die Verantwortung vor der Idee der sozialen Germtigkcit 
und nidIt ;wletzt das steht, was Gusta" Radbrum uns vorgelebt hat: d ie 
Menschenliebe die sich gerade auch dem Gestrauchelten nidl! versagt. 
\Nie schön wäre es, wenn Gustav Radbruch selbst es sein könnte, der 
heute Ihnen, Herr !'vtinis!erpräsident und Justizminister. und Ihnen allen, 
d ie so mitgesorgt, mitgekämpft, mitgeschafft haben, den Dank der Straf
rechtswissenschaft zum t\usdruck zu bringen vermöchte. Nehmen Sie diesen 
Dank nun von seinem AllltsnadIfolger entgegen. Dies zu sagen, füh le 
idl eine innere Verpflichtung. aber vielleicht auch Berechtigung, narndem 
ich nun 35 Jahre in einer Front mit denen stehe, denen die Reform des 
Strafvollzuges Herzenssache ist lind die dem Strafvollzug im ganzen der 
StrafredItspflege endlidl die ihm zukolllmende maßgebende Bedeutung 
erstreiten wollen. Dieser-';Dank ~ gebührt Ihnen -dafür. daß sie das Herz 
h,1tten. diE! Fackel der Hoffnung zu entzünden""und den \Veg zu weisen. 
\'on dem wir wissen, daß er der redlte sein wird. 
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AUSWAHLANSTAL rEN 

Dber Aufgaben und Ausstattung 
von Auswahlanstalten innerhalb des Jugendstrafvollzuges 

von Dipl.-Psydl. Dr. Hans-Geor@; Mey, JugendstrafanstIllt I-Ierlord i. W. 

Seit einigen Iahren haben die ]ugendstrafanstalten der Bundt."Sländer 
unter ständiger DberfüUung zu leiden. Diese Uherfüllung hat den Erzie
hungsauftrag des Jugendstrafvollzuges ganz empfindlich gestört. So bedau
erlich eine solche Störung ist und so wenig die durch sie entstandenen 
Schäden reparabel sind. so lassen sich doch an<lererseits aus dem durch 
die Störung gewissermaßen erzwungenen Experiment mancherlei Ergeb
nisse ablesen. Mit anderen Worten: Man vermag heute, ßlundem die 
Auswirkungen der Uberfüllung insgesamt 7.U überblicken sind. mit klarer 
I~rkenntnis zu sagen, was zur Vermeidung VOrt Störungen des Jugend
strafvoll zuges durcn Ans/elgen der Belegungsziflern voraussmauend zu 
tun ist. Au~ einem solchen Uherblick kann eine ganze Menge von Pro
blemen angeschnitten werden. Die meisten von ihnen müssen jedodl 
speziellen Erörterungen vorbehalten bleiben Iz. B. Fragen der rechtzeiligen 
Ausbildung von geeignetem Erziehungs- und Aufsichtspersonal'); Belegung 
der Anstalten über ihre normale Aufnahmefähigkeit hinaus; Hörnstumfang 
von Erziehungsgruppen2); Auswirkungen auf Ausnahmen aus dem lu
gendstrafvollzug nach § 92 IGG; Auswirkungen auf den EntJassungszeit
punkt bei Jugendstrafen von unbestimmter Dauer; Auswirkungen auf die 
Form der Verhängung von Jugendstrafen u. a. rn.J. An dieser Stelle soll 
lediglich das Problem der geeigneten Haltraumbes dlaffung berührt werden. 
Es mündet bei konsequenter Behandlung in die Prohleme einer Auf
nahme oder Auswahlanst/llt. Die entsprechenden Erfahrungen des Ver
fassers sind sell 1952 während der Leitung von Aufnahmezentren an den 
lugendstrafanstalten Vechta i. O. und Herfor<! i. W . gewonnen worden. 

Großanstalten älteren Typs in der klassisrnen Kreuz- oder Stembau
weise, wie sie heute norn in der Regel als lugendstrafanstalten außeIhalb 
des offenen Vollzuges verwendet werden , haben ihre ohnehin unbestrit
tene Nichteignung für diese Aufgabe in der Zei t der Dberlüllung beson
ders deutlich bewiesen. Derartige Anstalten verführen dazu, durm stär-

" Hl~ ... u n immt \VERNF.R erlrcultrn elndcurtg Sle ilung • . Idl bin übe .... "U'I. da ß rlic Möglldlkej. 
len eine. emlen F.r' lehu ng •• tr~fvoi!zu g"" In r. I1 IN U"ic davon .. bh;;ngen. o b dl" Ma.,,, d e r jun_ 
Iwn Gefan g"n"n In iihc .. lrnll(d .. , Er>:lehungsgrtlppen unle, sedgnetcn Helmc",;eh,,", gcglreden 
",crde n kann. F ... kan n nld'l "rn1l genug feitseeteilt "'·"relen . n Aß durd> d~n Mangtl a n a ul ' 
reirnenelem ErzlehunJ!..pen;onal bl, her w>n eintr DurchfiihrunS e rn tcn &,lehunS!8l rafvolbu J!.e, 
na m mod~",en pid.go~ ;lmen T",kenntnissen nom nirgcnd> gc.prodlen werde n kann. ' , .... 'Eß",:"R. 
R •• ErzlehunB,möi!1l""kei'cn und _melhodcn Im l"gendmllfvol1 .. ug. Sd>rilicn de. F11 "dnC"\'c,e ,n" 
Rocb nbPrg. H. 18. M~r, 19'>9. S. 12,) 

" llIe O%\. Wf.R"'ER. K .• • .•. 0 .. S. 11. und BERJ<;STORF. L.. Die A,b..,1t mll .. " 8,..,Sen Er~'ehung,VUp· 
~n . 2:<'ll:o<'h,. I. Slral"otlzug. 18 . 8. 1',.2. S. n- 86. 
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kere Belegung der Zellenräume (z.B. Umwandlungen von Einmann-Zellen 
in Dreimann-ZeUen oder Oberbelegung von GemeinschaflszeUenl eine Zu
sammenpferrnung der Gefangenen herbeizuführen, die jeder erzieherischen 
Arbeit, wie sie nun einmal im lugendstrafvollzug vorgesdnieben ist (§ 91 
IGGl, die einfadlsten und notwendigsten Voraussetzungen e ntzieht. Will 
man jetzt aus der ObcrfüUung eine Lehre ziehen, so muß der einfache 
Ausweg dllrch ZusammenpferdlUng der jungen Gefangenen in Hiesenan
stalten selbst für Notzeiten entgültig verstopft werden. 

Dieses Ziel läßt sich wohl am ehesten dadurdl erreknen, daß man den 
lugendstrafvoUzug in kleinere Anstalten dezentralisiert. Di~se Anstalten 
sollen nirnt stärker belegbar sein als mit 150-200 Insasse.n3). Vollzugs
mäßig sollte jede dieser Anstalten selbständig geleitet werden. Sie dürfen 
keinesfalls das Anhängsel irgend einer anderen Anstalt sein. Ausweich
möglichkeiten für die Zeit anschwellender Belegung wären dadurch zu 
sdlaffen, daß die Anstalt bei Bedarf um eine Baradce inne .. hnlb der An
stalt oder um ein Außenlllger erv.·eitert werden könnte. Baracke oder 
Außenlager sollten nicht mehr als 40 Plätze bieten. 

D ie Dezentralisfltion des lugendstrafvollzuges mag aufwendiger sein als 
seine Durchfübrung in Anstalten alten Typs. Es entstehen aber auch ge
widltige Vorteile. Die Vortcile dürRen die höheren Aufweml ungen wieder 
ausgleidlen. Um Kosten durch Rationalisierung zu spflren, wäre höchstens 
die verwaltungsmäßige Zusammenfassung zwder Anstalten dort zulässig, 
wo d ies tedmisch möglich ist. Allerdings darf eine solche Rationalisierung 
niemals auf Kosten einer genügenden räumlidlen und voUzuglichcn Tren
nung der heiden Anstalten gehen. 

Die Vorteile der Dezentralisation licgen darin, daß in den kleineren 
Anstalten eine viel intensivere sozialpädagogische Einwirl.:ung auf d ie 
Gefangenen möglich ist. Wer dies bestreitet, negiert eine solche Einfüh
rungsmögiichkeit smlemthin. Durm die Dezentralisation entsteht der 
weitere Vorteil, daß man beim Vorhandensein mehrerer kleinerer Anstal
ten die .i\löglichkeil zu sinnvoller Differenzierung hat. Die Notwendigkeit 
ei ner stärkeren Differenzierung hat sidl audl wiedcr in der Zeit der 
Oberfüllung besonders klar erwiesen. In den überfüllten Großanstalten 
mußte die spezielle Behandlung von Sondertypcn (Schwachsinnige, Ag
gressive, Antriebsarme etc.) weitgehend eingestellt werden, da d ie Auf
redlterhahung des allgemeinen Routinebetriebes aUe KraR des Erziehungs
personals in Ansprudl nahm. Unangemessene Behandlung der Sonder
t ypen steigert aber ihre Auffälligkeit im Anstaltsgesmehen, so daß schließ
tim in einem Teufelskreis von Bedingungen während der Oberfüllung 
nidIl ihre soziale Anpassung, sondern ihrc Abartigkeit gefördert wird. 

J) Verg!. hi .. nu Cutad"en der De"t~dl(,n Vereiniguni für Jugrndgerid",. und )u sendgerlo;h .. hllfen 
r.V. %U dem EntWllri deo StrafvoUzu gMuso.dl.uße. der Under für eine Red",verordnung der 8un· 
de""sierung übf:r den lugend'lrRlvollzug. S. 31. 
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Wenn jedOdl Anstalten auf die Aufnahme beso nderer Tiitertypen ei nge
stellt sind, können die Sonderfälle gar nidll vernachlässigt werden . 

Die Möglidlkeit zur Differenzierung in verseil iedenartige Anstalten hm 
noch eine andere $eile. Man ist in den Vollzugs\'erwahungen seit ge
raumer Zeit in dankenswerter \Veise bemüht, die diagonistisdlcn Mög
lichkeiten bt.'Sonders im lugendstrafvollzug personell und ausstattungs
mäßig auf einen ganz modernen Stand zu bringen. Die so verbl'Ssertcn 
Diagnosemöglidlkeiten haben aber nu r dann praktisdlen 'vVert, wenn 
ihnen auffi verbesserte Bchandlungsmöglidlkeiten in besonderen Anstalte n 
entsprechen. Dies errcidll man wohl um Ocsten durdl De-.<:enlra lisation 
des lugendstrafvollzuges in kleine, differenzierende Anstalten. 

Auf der anderen Seite ist eine Differenzierung der weiterführenden 
Anstalten ohne ein reibungslos funktionierendes und umfassendes Aus
wahlzentrum ebenfalls ein Torso. Im Gegensatz zu den jetzigen Groß
anstalten kann nunmehr die Diagnose nidlt erst in der vollziehenden 
Anstalt gestellt werden. Dies ist unmöglich, weil jetzt die Diagnose bereits 
Voraussetzung für die Zuweisung in die richtige Vollzugsanstllh ist. De
zentralisation in kleinere Anstalten ohne ein vorgesch altetes Diagnose
zentrum würde zu einem völlig abträglichen Hill- und I-Iersdlieben der 
Gefangenen zwischen den einzelnen Anstalten führen. 

Aus den Erfahrungen mit der lJberbelegung im Jugendstrafvollzug läßt 
sich also die Forderung nach kleinen, differenzierenden Anstalten mit 
davorgesdlalteten, gut ausgerüsteten Diagnosezentren oder Auswahlan
stahen ableiten. Die Behandlung der Difrerenzienlilgsprobleme wird hier 
zurückgestellt4

). Dafür sollen die theorelisdlen Imd praktischen Probleme 
behandelt werden, die mit der [inriffitung von Auswahlanstalten zusam
menhängen. 

Bei der Einrichtung von Answahlanstalten sollt.e man von dem Grund
satz ausgehen, das von der hier zu schaffenden i ntensiven Diagnosemög
lidlkeit RechtspredlUng und Strafvollzug gemeinsam profitieren müssen. 
Diese Forderung wäre bereits aus Gründen der Kostenersparnis zu stellen. 
Es soUen daher ausnahmslos alle Gefangenen, die zu Jugendstrafen verur
teilt werden, eine derartige einrichtung durdllllufen. Gleichzeitig sollte 
aber der Aufenthalt in der Auswahlanstalt möglid1st nidlt auf Kosten der 
eigendichen Strafvollzugszeit gehen. Da in der Regel alle Jugendlichen 
und Heranwachsenden, die zu Jugendstrafen verurteilt werden, sich vorher 
in U.-Haft befinden, wäre diese Zeit bereits für die Diagnosciindung zu 
nutzen. Damit stände die Diagnose auch bereits bei der Verurteilung zur 

" Pie O.,u,.ch ~ \'c.einiSUß&" /(Ir /usendge,ichte un.d IUI"ndgcricl!l$hilfcß e. v. h", ~jn~n 0111". 
",n~j"run8S<1u .. dml\ tü,Strah-ollzug und tJeim"l"Zj"huna " .nge.el2t. de",en ,,"'te A,bei""'gelmi,.e 
,"o.be,elte, we rde n. 
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Verfügung"). Zugleim könnte man durdl die Konzentration der jugend
lidlt'n und heraßwamsenden U.-Gefangcnen in dl2'n AuswahlansIahen 
die in der UVollzO. geforderte E'rzieherisme Gestaltung deI:" UA -Iaft kon
sequent durdlführen, was in Gerirntsgefängnissen meist unmöglich isl. \Venn 
olme Ausnahme alle jungen U.-Gefangenen des Einweisungsbezirks durch die 
Auswahlanstalt gehen, kann die Persönlirnkeitserforschung so breit ange
legt werden. daß sie gleichzeitig forensische fragen klärt und Hinweise 
für die Behandlung im Strafvollzug gibt. Bedingt durdl die weiter unten 
vorgesdll!gene personelle Besetzung und durch die reidlen kriminologi
sdlcn Erfahrungsquellen soldler AuswahlzenIren könnten diese gleirn
zeitig zu Anstalten heranwamsen, die nach § 73 fGC zur kriminalbiologi
sdlen UnlersudlUng rugendlidler geeignet sind. Aurn. die Durdlführung 
von Spezialbegutachtungen (z. H. die im neuen Strafrechtsentwurf projek
tierte Hangüiterbeurteilun g) wiire hier ohne weilen.>S möglicll. Selbst nicht 
inhaf1ierte Angeklagte könnten durdl das diagnostisdle Personal solcher 
Anstalten begutadltet werden, wenn für diese Zwecke neutrale Räume 
zur Verfügung stehen. die außerhalb des eigentlidwn Anstaltskomple)ll.:es 
liegen müßten. 

Nebcll den U.-Gefangenen sollten ferner alle die Strafgefangenen, die 
die Ausv .. ahlanstalt nodl nidlt als U.-Cefangene durchl aufen hatten, 
zur diagnostischen Erfassung eingeliefert werden (SelbstSleUer). Da bei den 
U.-Celangenen die Persönlichkeilserforschung bereits vor der Verurteilung 
abges<.nlossen ist. können diese Gefangencn bei Redllskrall des Urteils 
sofort in die zuständige Anstalt überwiesen werden. so daf-$ insbesondere 
bei festen Jugendstrafen "on der kostbaren Vollzugszt!it nkhts verloren 
geht. Bei konsequenter Erfassung aller jungen Gefangenen de;; Bt:'zirks 
werden in der AuswahlanSlalt die U.-Gefangenen die Strafgefangenen 
üben·,'iegen. Oie Trennung von Straf- und UntersudlungsgeIangenen in
nerhalb der Anstalt muS dennodl gewährleistet sein. Für die Strafgefan
genen k<l!ln der Vollzug VOIII ersten Tag an als strenger AnfangsvoUzug 
gestallet lI·crden. wobei diese Gestaltung mit der in den weiterführenden 
Anstaltengenau abgestimmt sein muß. Schon aus diesem Grunde ist eine Un
terteilungder AuswahlanSlalt in verschiedene Vollzugsstufen im Sinne des 
progressh"en Vollzuges nidll vertretbar. J]s gilt in der Praxis bisher immer 
noch der Grundsatz, daß jeder Anfangsvollwg einheitlich stufenlos bleibt. 
J]s würde im übrigen sudl den Sinn des progressiven Vollzug<.'S in Unsinn 
überdrehen, wollte man einzelne Vollzugsstufen wie z. B. den Anfangs
vollzug nodl in Unterstufen unterteilen. Allein die dafür z ur Verfügung 
stehenden Zeitriiume würden viel zu klein werden. 

'I U~DEUTSCH fordert In allen Fällen clle ""urte ilung cl ... Jug~ndlid>"n od~T I · l e,~nwad .. ende" 
du,d, eiTle" s.. d> versUi ndil!~n. rn de"en d ie "'nordnun, der F.·E. QdN die \'",I\;;n8"n8 "on 1,, · 
aend'1raf~ ... e,warten rsr. (L"1\O~UTSC !-l. U., Die En,wld<.lu ng: der se rld>"psyd>oJo,i.d>e" C,,!· 
ad" e rtij'i,keil. G1ininKen 1954. s. :n., 
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Um alle jungen U.- und Strafgefangenen in Auswahlanstalten erfassen 
zu können, wird man etwa für jeden Oberlandesgericht'ibezirk eine solche 
Anstalt einridllen müssen. Oie Besetzung dieser Anstalten bedeutet wahr
srneinlich keine wesentlidle Personalvcrmehrung. weil ja die ßelegungs
ziffer der Auswahlanstalt die weiterführenden Anstalten enlspredlend e nt
lastet. was sirn auch auf die dort notwendige Personalstärke auswirken 
wird. O b allerdings alle Oiagnoseeinrimtungen an den weiterführenden 
Anstalten entfallen können, ist sehr zweifelhaft. Aud} im e igentlidlen 
Strafvollzug treten immer wieder diagnoslisdle ulld prognostisdle hagen 
auf. Es wird kaum möglidl sein, den bestehenden Beda rf an diagnostischer 
Beratung bei den weiterführenden Anstalten nur durch regelmäßige Be
ratungsbesudle des diagnostisdlen Personals der AuswahlanSlalten befrie
digen können. 

Wie unten noch zu 7.eigen sein wird, muß bei der personellen Besetzu ng 
der AuswahlanSlalten auf eine gute diagnostisd,e Befäh igung und eine 
hervorragende kriminologisdle Erfahrung der Mitarbeiter geachtet werden. 
Bei der Begutadltung junger Rechtsbremer reidlt eine gute spe-.t.ielle 
(psychiatrische, psychologisdle, soziologische) Diagnose allein nicht aus. 
Sie muß zusätzlich nodl in den kriminologischen Bereich transponiert 
werden, der viele Gesetzlidlkeiten eigener Art hot. Die Sicherheit der 
kriminologischen Diagnose erwirbt man aber nicht allein a us theoretisdler 
Bildung, sie muß in der Praxis geschärft werden. Nichts ist dazu wieder
um geeigneter als die vielseitige Arbeit in größeren Anstalten. Aus diesem 
Grunde sind die kriminologischen Diagnosen VOll Gutachtern aus Anstalten 
oft sicherer als die freier gerichtlidler Gutachter, die nur gelegentlidl mit 
solchen Aufg aben betraut werden. Der Einsatz k riminologisch erfahrener 
Diagonosliker an Auswahlanstalten könnte also die Sicherheit der krimi
nologischen Diagnose vor dem Urteil erhöhen. 

Bei einer derartigen Persona lauswahl bietet sidl weiterhin die Möglich
keit an, die Auswahlanstalt gleidlzeitig zu einer Fortbildungsstätte für das 
Nachwuchspcrsonal des lugendstrafvoll:wges wer<len zu lassen . Praktisch 
kommen alle Beteiligten am lugendstrafvollzug mi t einer guten Laufbahn
ausbildung !.Lehrer, fürsorger, Aufsichtsbeamte) in ihre Aufgabenbereiche 
hinein, mit der spe-.dellen Problematik des Jugendslrafvollzuges können 
sie sich jedoch erst inmitten der prak tisdlen Arbeit vertraut matnen, Die 
breit einführende Vorbereitung fehlt. Stalt dessen führt der ständige Druck 
der Arbeitsüberlastung leidl! zur Herausbildung sdllechter Gewohnheiten , 
die ofi ein ganzes Berufsleben hindurch nicht mehr abgelegt werclen. In 
einer Auswahlanstalt mit hotnqualifiziertem Person al könnte <liesem Man
gel jedoch weitgehend .:lbgeholfen werden. Es liegt auf der I·la nd, daß 
in einer diagnostisdl ousgeridltetcn Anstalt der Nachwuchs fü r den Ju
gendstrafvollzug besonders gut in die praktisdlen und theoretischen Pro
bleme der Verhaltensbeobadltung, Charakterbeurteilung und..Kriminologie 
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eingeführt werden könnte. die während der Laufbahnllusbildung in aller 
Hegel viel zu kurz kommen. Audl das bereits ausgebildete Personal der 
weherführenden Anstalten könnte durdl Sonderkurse betreut werden. 
Die Auswahlanstah hiitte also neben der praktischen Täterdiagnostik aum 
die Aufgabe der diagnoslisdlen Ausbildung des Jugendstrafvollzugsperso
!lais Wllhrzunehmen ~). 

Die räumlidle Ausstattung einer Auswahlanstalt braucht von der weiter
führender Anstalten nimt grundsätzlidl abzuweichen. Ihre Größe wird 
sich n«rn dem Gefangenenanfllll des betreffenden Bezirks richten. Erwei
terungen durch Baracken oder Außenlager sind hier naturgemäß nidlt 
möglidl. Daher sollte die innere Belegungsreserve von vornherein größer 
sein. Mehr als zweihundert Plätze werden aber aum hier das zulässige 
Maß übersdlTeiten. wobei die Unterbringung in Einzelzellen und die 
Möglichkeit einer inneranstahlidlen Differenzierung gewährleistet sein 
müssen. Daneben muß die Anstalt genügend große und genügend zahl
reiche ßiiumc für die Durdlfiihrung von Unterricht und diagnostischen 
Gruppemmtersuchungen. sowie für Einzeluntersudmngen haben. 'Wegen 
der norn zu erörternden Rationalisierung der diagnostischen Arbeit wird 
niimlidl I'ie[es parallel laufen müssen. Oberaus wichtig sin<1 gute Voraus
setzungen für den Sportbetrieb. leider fehlt es auch heute nodl häufig 
in Jugendstrafanstalten an geeigneten Sportplätzen und Sportgeräten. 

Vollzugsmäßig sollte die Auswllhlanstalt yöllig sc1hstn ndig sein. damit 
sie sidl ungehindert auf ihre Aufgaben einstellen kann. Arbeitsmäßig 
sollte man der Auswahlanstalt möglid1st dne einheitliche. sinnvolle Zellen
arbeit hir alle Gefan genen be5mafTen, damit auf versmiedene Arbeits· 
zweige keine Rücksidll genommen zu werden braucht. Wenn aum an 
der vo][zuglidlen Sclbstiindigkeit der Auswahlanstalt nicllt gerüttelt wer
den durf, S() könnte - fall s dies 7.we<:kmäßig ist - die wirtschaftliche An
gliederung an eine größere Anstalt Iloch zu vertreten sein.. 

Zur Bewä ltigung der diagnostisdlen Aufgaben der Auswahlanstalt 
müßten I'ier Kräfte .1usreichen. Es sind notwendig ein Arzt Ougendpsy
chiatcr oder jugend!lsydliatriscl! befiihigter ArLt), ein Psychologe, ein Päda
goge ( un~i!1st zugleich Sportlehrer), ein Sozialarheiter (eb(!nfall<; möglid lst 
sportlidl befähigt). 

Es ist wohl überflüssig zu betonen, daß der Seelsorger, der in die Aus
wahllInstalt ebenso wie in jede andere Anstalt hineingehört. hier am Be-

' ) Oie en te vQ lIkommene Auo"'ahl an \lolt dürfte m l, dt r K,im lnn lpoyd'lologi"chen Ablellung dc. 
Cdlingnl;b.lIö .d~ d<" F'~lcn und Hano ... wll H~",b .. ,g ~nlchlel worden sei" (" . d ..... " ROGER. I .. .. 
Die ".(",j".ll',~·d,olo~l.d,. .. Ab,.,ilung dN Gefiin~nl'Mhörde drr helen u"d 1-18,,',,"8,11 I lambu.g. 
Zeilst""brlll I .. S lr~fvoll~u~. n~1l ~ - 6. 19,'>61). Hi~lbcl "'i"~ de. gruß"" Vcrdlen .... d." leidc r "" 
f'üh .... "'u....,n" n ORR. 0 •. Han. KrUge, .u , .. denken. D~. Hambur~er Modell 101 In oel ne . " .. n · 
~epli"n 00 ... ·ed<rr Ji"ig. ,166 ,ich a uch Vt rf. In Seiner .. igentn A,bei. mit Aufnshmeableilungen 
In Ved.to ...,d Hcrfo.rl b.,wu6. und "nMw"ßl &n d ie llambU<G~r I',ul. a ngelehn. hai. 

91 



ginn der Haft entscheidend wirksam sein kann. Er wird €'s weit von sich 
w€'isen, zu den KräRen gesellt zu werd€'n, die nur Diagnosen zu stellen 
haben, wenn gleich er dort, wo er es für gut befindet. aus seiner Beo
bachtung des jungen Mensdlen reidles Material zur PNsönlichkeitserfor
schung wird beimlgen können. 

Als Aufsichtspersonal für die Auswahlanstalt sollte man aus dem jew€'i
ligen Bezirk diejenigen Beiunlcn herausziehen, diebereils gutc BI..'"ObadltungS
und Beurteilungsfähigkeilen und eine reiche Erfabnmg in der Behandlung 
junger Gefangener besitzen. Man sollte gerade in einer AuswahlllnSHlIt 
darauf achten, daß lTlan zur Mitarbeit umsichtige, ruhi ge, innerlidl aus
geglichene Menschen findet, die in ihrer eigenen Persönlichkeit frei von 
störenden Konflikten sind 7}. Nur soldlc ?\"lenschen besitzen letztlidl auch 
die I:ähigkeit zu einer gleithmäßigen, konsequenten und energischen Be
handlung srowieriger lungen. Sportpädagogisdl befähigte Beamte sind zu 
he\"oo.ugen. 

Die Verwaltung einer Auswahlanstalt sollte so einfach und unkompli
ziert wie möglich sein. Mit drei Stellen (Vollzugsgeschäf1sstelle f Arbeit und 
Wirtschaft; Sonstiges) müßte man auskommen, wobei wegen dcs zu er
wartendcn großen Wechsels in dieser Anstalt die Ausstattung der VoU
zugsgeschäftsstelle arn wichtigsten ist. Die Auswu,hlans/(llt muß genügend 
Sdu eibkräfie besitzen, deren Arbeitskraft durch rllodernste Bürorationali
sicrung (z. R. Diklier- uod Kopiergeriitd wirksam uoterstützt werden sollte. 
Der Arbcitsanfall für diese Kräfte wird sehr hoch seio. 

Es ist cigeotlidl selbstverständlich, daß an der Ausstattung mit modern
stem UntersudlUngsmaterial nicht gespart werden darf. Die Anstalt sollte 
sich jedoch auf solche Verfahren beschränkcn, deren praktische Venvend
barkcit hinreichend erprobt ist. 

Wer soll eine solche Auswahlanstalt leiten? Es bieten sich zwei Lösungs
möglidlkeiten an. Bei der klassisdlcn Lösung käme ein Verwaltungsfach
mann als Vorstand zu den Stellen des höheren Vollzugspersonals hinzu. 
Das diagnostische Arbeitstl>ß.m würde d;ulurdl neutra l geleitet, was bei 
evtl. auftrctenden Unstimmigkeiten viel für sich hat. Außerdem liegt dann 
die Vcrwaltungsarbcit in yersierten Händen. In der zweiten Lösung könnte 
man die Anstaltsleilung bei einem Mitglied des Culach terteams belassen. 
Dadurch würde sich Personalersparnis ergeben. Geringere Befähigung in der 
Verwallungsführung könnte durdl die Sch affung der Stelle eines Verwal
Ilmgsdienstleiters ausgeglichen werden, die stels die älteste Kraft des ge
hobenen Verwaltungsdienstes innehaben müßte. Bei dieser Lösung müßte 
die Anstaltsleitung demjenigen unter den vier Di.agnoslikern zufallen, der 

~ I·tiec " ' Ird eine no<;h nldlt be"'iiItISe Aulsshe dec Krlln lnslp sr<;h(}I"~ie beriihn. n iiml\<;h die 
Fr.s" nocr. dem lIeruf.bild de. ,\ul.id,t5beam'tn "nd nad> den ,'vlethoden ~u .elnec Eignug,beur· 
tel/ung. Die bl . h". gebcälld,l!chtn ,'\",,,,"hlmetho-d .. n l ind u n, ,,,,,,lfiKh. 
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die größte \-ollwgstedlnisdH-" und kriminologisdle Erfahrung besitzt. In der 
Verbindung "on Anstaltsleiter und praktizierendem Diagnostiker " 'erdell 
die e igell~iche Belange (ler Anstalt sehr gut "ertrc-ten sein. ße i guter Abstim
mung de> Teams I"erden auch (lurch die Heraushebung einer Person 
kaum Srnwierigkc-iten auftreten. Damit die innere Harmonisierung des 
Arbeitsstabes nicht nur auf dem Papier steh t. sollte der Leiter auf die 
Auswahl der diilgno~tischen J\oIilarbdtel und deI Aufsichlskriifte einen 
l-"ntscheidenden Einfluß haben. 

Zur praktisdlen diagnostischen ArbeitslI'eise kann hiE-"r na1ürlich nur c-in 
grober Umriß gdiefcrt werden. Allgemein sollte mllll so vorgehen: Einmal 
in der Woche wird für die Zugiinge (-"ine Zugungskonfereoz veransta ltet, 
an der sich der Seelsorger, lilie vier Diagnostiker lmd Vertreter des Aul
sichtsdiemtes beteiligen . Ollbei fertigt jeder für sich ein ullllbhängiges 
Erstei ndrucksprotokoll des ralles. Diese erste exploration dient der Zu
weisu ng des GcfaJlgenen zu einer bestimmten Gruppe innerhalb der An
slli it. Glcidlzcitig soll sidl IlUS der jetzt ermitlelten ungefähren Lage des 
falles ergebcll, weldlcr der \"ier Diagnostiker fedcrführend für die Gut
nchtenerstaltung wird. Es könn('n nidlt über jeden Fall vier Gutacllten 
gesdlriebcn werden. Die Gutachtenerstattung übernimmt vielmehr der
je ni ge Diagnostiker, in dessen Spezia!gebiet das Sd1\\'ergelvimt der Diag
nose fä llt. Er wird dabei von den anderen dreien dillgnostisdl unterstützt, 
d. h . jeder liefert eineIl Befund 7.t! jedem Fall, jedodl nur der federführende 
Diagnostiker erheilet die Befunde zu einem einheit!idlen Gutam ten aus, 
das von den anderen dreien dann nur im J:ntwurf gekennzeidmet zu 
werden l)mucin. Unter Aussdlöpfung aller Rationalisieru ngsmöglichkeiten 
und bei guter Fähigkeit zu flüssiger Gutachlcngestahung aller BelCiligten 
müßte n~dl dieser Methode die Anfertigung von cn. :,I:\V"ölf Gutachten 
pro \Vorne gelingen. 

ße i der gesdlildcrtc n Arbeitsweise ist Ilatii rlidl die Ab grenzung der 
Sachgebiete der einzelnen Diagnostiker notwt'lldig. Dilbei könnte man 
sich fo lgendermaßeIl orientieren: 

Ar.lt: Diagnose oder Aussdlluß von PsydlOsen, Psychopathien, 
Neurosen, organischen Sdlädigungen. 

Psychologe: Darstellung des charakterologbdlen Quersdlllitts- und 
Lä ngsschnittsbcfundes. 

Piidagoge: Beschreibung der sdlulisdJen Entwicklung; Diagnose pii
dagogiseher Möglidlkeiten; Endehungsplan_ 

Sozia lMbeiter: Ermittlung und Beurteilung der Vorgcsdlichte und der 
Ilkutcn sozialen Lage; sozialpädagogische VOfsdlliige. 

Praktisch würde die fallzuleilung etwa so aussehen, daß z.B. ein kom 
plizierter Sc!nqlmsinn {bzw. Verdachtl dem Ar.ll, cillfadlc J Sdl\\'ndlsinn 
dem Psymologen. ein eigenartiger Schulversager dem Pädagogen und ein 
nur im Rahmen einer Bande auttälüger Junge dem Sozialarbeiter zur fedcr-
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führenden Gutachtcnersttlttung zugewicsen würden. Sollte sich im Verlauf 
der Untcrsudmng eine Verlagerung des Diagnoseschwerpunktes ergeben, 
so muß audl ein Wechsel des fede rführe nden Diagnostikers möglich sein. 

Der Au!sidl1sdienst unterstützt die Arbeit der Diagnostiker durch eine 
llusführlidle und kontinuierliche Verhaltensbeoba chtung. Diese Arbeit hat 
größte Bedeutung, da sie die so wichtigen Längs;;dmiltbefunde ergibt, die 
in keiner Diagnose fehlen dürfen. 

Die Vorsdlläge über die Aufga ben und die Au sstattung von Auswahl
anstalten cntspringen Erfahrungen und Bedür fnissen, die nirnt nur 
aus der Praxis stammen, sondern die a uch von der Wisscnsmafi immer 
wieder angesprodlen werden. So weist z. B. WITRTENllER GER gerade 
wegen der Schwierigkeiten der rimtigen Beurte ilung von Jugendlidlen 
auf die Not\~'endigkcit einer obligatorischen und sachverständigen Per
sönlidlkeitsforsdlUng vor der Verurteilung hin S,_ In diese Ridltung geht 
audl unser Vorsdllag. Mit ihm soll die Arbeit des lugendstrafvoUzuges 
nur nodl wirkSilmer werden. Dabei versumtcn w ir, mit den Vorschlägen 
möglichst im Rahmen des Realisierbaren zu bleit>en. Sie sollen sidl ohne 
harte Unterbroomng in die bisherige Entwicklung des Jugendstrafvollzuges 
einfügen. 

Zur Frage von Aufnahme-Anstalten 
innerhalb des lugendstrafvollzuges 

von Dipl..Psycho]ogen GÜllter Neu la n cl t , Jugend strafanstalt Rockenberg 

Da die Fragen, ob und warum der Strafvollzug der Persönlichkeits
erforsdlUllg überhaupt bedarf, als ausreichend erörtert betfllmtel wer
den können, ist es m. F.. sehr begrüßenswert, daß May mit seinen 
AusfiihnlOgen die Aufmerksamkeit erneut 1I11.f die Frage lenkt, wie 
diese am zweckmäßigsten organisiert und gestaltet werden kann. Auf
grund seiner theoretisdlen Einsichten und seiner praktischen Erfahrungen 
forde rt Ma y mit Redlt, durch Differenzierung und DC".centralisierung 
in kleineren Anstalten die pädagogischen Einwirkungsmöglichkeiten 
zu verstärken. Seine damit verbundene weitere Forderung nach einer 
diagnostisdl orientierten, differenzierenden Aufnahmeanstalt (wie sie 
l.. B. in Hamburg besteht) ist folgeridltig. Sie ist m. E. ernsthafter und 
ei ngehender Erörterungen wert, da sie, wie May im einzelnen darlegt, 
Vorteile für sich budlell kann. BL-'Sonders ist m . 1:. die Aussicht, daß 
in der Regel das Gutadlten schon vor der Verurteilung dem Geridlt 
vorliegen könnte, "edockend. Nidlt selten hat ma n in der Anstalt zu be
da uern, daß ein lugendlidlCr nidl t sdlon vor d er Verhandlung begut
achtet worden ist. 

~ \\'(lRTEI\IIERCfR, Th. , Zur B .... lI1 eilung de. p .. " ön lid,kel' de. Hcdl'.b,edl .... vor dem rlch,e,· 
&d,~ n Unei!. Kr\\' t932. S_ 2i9 • 252. 
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Wie de-r folgende Diskussionsbeitrag zeigen soll, stehen aber einer Ver+ 
wirklichung in der vorgeschlagenen Form sowohl organisatori sehe Schwierig
keiten (I) als auch pädagogisdle (2) und psychologische Nadlteil e (3) gegenüber. 

(!j Der Strafvollzug ist nidl! Sadle des Bundes, sondern eier Länder. Der 
Forderung nach einer Anzahl differenzierter lugendanst alten sind da
mit besonders in den Ländern, in denen eine oder zwei Anstalten 
fü r die Unterbringung der straffäll igen Jugendlichen ausre idlen, Grenzen 
gesetzt. Im hessisdlen Jugendstrafvollzug z. B. befinden sich gegen
wärtig elwo 480 Jugendliche, für deren Unterbringung - bei Annähe
rung an die rordenmgcn Moys - zwei Jugendanstlilten ausreichen, 
wenn man die Kopa:t. ität der da:t.llgehörigen Aufnaameabteilunge n 
mit berücksichtigt. 

Es iSI m. E. sehr zweifelhaft, ob man die in dem Stadt-Staat Ha 1n
burg gemadlten guten Erfahrungen ohne weiteres auf d ie Länder, in 
denen wiederum die Situation rC<.ht verschieden ist, üboertrogen kann . 
Für Hessen wäre wohl nur eine solche zentrale Aufnanmea nstalt für 
lugerxlliche zu redluertigen. DIl zwischen de n einzelnen größeren 
Städten z. T. erhebliche Entfernungen hesteQen (z. H. zwischen Frank
furt l\1l und Kassel 200 km), würde dcr Vollzug der Untersuchungs
haft in einer solmen einzigen Anstalt auf kaum lösbare Schwierig
keiten stoßen. da ja auch die Interessen der Ermittlungsbehörden fort
bestellen würden. Dabei macht sich der Unterschied zwisdlen unserem 
Recht~system und jenem in anderen Ländern bestehenden System be
merkbar, das eine Trennung zwischen Schuldspruch und Maßnahmen
wahl vorsieht. 

(2) May geht bei seinen Vorschlägen zur besseren Organisation der Per
sönlidlkeitserforsdllmg von dem Bedürfnis aus, die piidllgogischen 
Einwirkungsmöglichkeiten zu verbessern. Diese Koppelung von psy
dlOlogischen und pädil gogisrnen Interessen ist 111 . E. n<Jtwendig. Per
sönliffikeitserforschung ist im lugendstrafvollzug - wie im Strafvollzug 
überhoupt - nur zu redltfertigen, wenn sie als" verbindlidl " hetrachtet 
wird, d . h., wenn man bereit ist, aus den gewonnenetl. Erkenntnissen 
die erforderlichen Fo lgerungen für die en:ieh erische Behandlung eines 
Jugendlichen zu ziehe n. Intensität des diagnostisdlen und Intensität 
des pädagogischen Bemühens stehen {Iamit in einem unlösbaren Zu
sammenhang. Die Frage, wie Persönlichkeitsforschung besser organi
siert und gestaltet werden kann, ist also mit der Fra ge verbunden, 
wie die gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse fü r den Ei nzelnen 
besser in pädagogische Wirklidlkeit umgesetzt werden können. 

Geht man von dieser Einheit des psymologisdlen uml pädagogischen 
ßemühens aus, so sprechen die im hessisd len lugends trafvollzug ge
sammelten Erfahrungen dafür, eine mit der Anstalt verbu ndenen Auf
nahmeabteilung de n Vorzug zu geben. Der \\-'er! der pädagogismen 
Arbeit wird ja nicht nur durch den Grad der Dezentr lllisierung und 
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Differenzierunp: der Anstalten, sondern !Iuth durch die Differenzierungs. 
möglithkeiten und den Grad der Dezentralisierung ilmerlwlb einer be
stimmten Anstalt (Größe und Zus1l.mmensetzung der [r..:iehungsgrupren) 
best imm t. Der Leiter der Aufnahmeabteilung ka nn (l urch seine un
mittelbare Orientierung, seine teilnehml'nde Beobachtung des Anstalts
lebens, die \'orhandenen Differenzierungsmöglidlkciten überblicken 
und nutzbar lll<1chen. - Oberha upt ist der ständige unmittelbare, be
ratende Kontakt des . Gut1l.dltl'rs' mit dem Anstaltsleiter, dem Voll
stnxkungsleiter, dem Geistlichen, dem Ar..:I, dem }\ufsichts- lind '''erk
dienst. der Vcnl'altung, und nicht zuletzt mit der [rzieh ungsabteilung, 
der ('( hier angehört und an <INen Besprechungen er regel mäßig teil
nimmt. nadl meinen Erfahrungen vo n grüßel n \Vert ulld nicht durdl 
die beste GlItachtenform zu ersetzen. \Venn die Ergebnisse der Per
sönlichkeitserforschung piidagogische \"\'irklichkeit werden sollen, ist 
deren ständige Interpretation in konkreten Einzclfragen (Disziplin
Sdlwi('figkeilen, Arbeitsplatzwechsel. V {·rlegu n gsfragen, Slmf.1ussetzung 
u. a. mJ erforderlich. Der sehr allgemein gehaltene Hinweis Mays, 
cl<1ß mich im eigl'ntlichl'n Strafvollzug immer 'wieder diagnostisdle und 
prognClstisdlC l;rogen "<1uftrelcn, sodaß wohl in den weiterführenden 
Anstalten nid, t alle Diognosecinrichlun gen entfallen können, wird 
m. E. dem Gewidlte dieses Teils der psydlol ogischen Tä1igkeit !lidl! 
geredl t. In diesem Zusammenhang ist .luch auf den hohen Prozent
satz der zu unbestimmter Jugendstrafe verurteilten Jugendlidlcn (in 
Rockcnberg etwa 4oo/r,) hinzuweisC'n. 

Sdlließlich ist die Möglichkeit zu einem weiteren Kontakt mit den 
begutachteten Jugendlidlell selbst - besonders mit den schwierigen 
unter ihnen - \'on großem '""ert. In den vergangenen Jahren hat es 
sich hier bewiihrt, Jugendlidle bei erheb!idlen Schwierigkeiten wieder 
der AlIfnahmeahteilung, die ja lJuch piidagogische Ziele verfolgt (Ullter
ridltung, Bemtung, Anbahnung der für die p1idagogische ~inwirkung 
erforderlichen Einstellung) zuzuweisen. Deshalb ist in dem umgebauten 
alten Klostergebäude, das in (:'inigen \Vochen die Roc.kenberger .Zll~ 
ga ngsa bteilung" aufnehmen wird, auch an die Cnterbringung solcher 
Jugendlicher gedacht. 

(3) Es sei ubschließend nodl darauf hingewiesen, daß nach unseren Er
fa hrungen oft die diagnostischen .\1öglichkeitcn wäh rend (ler Unter
suchungshaft geringer sind, als nlJdl der Redl lskraft des Crteils und 
der Einweimng in die Aufnnhllleabteilung der Jugendslrafonslalt. Das 
folgende Beispiel soll diesen $ach\'erha!t v('TanSdUlUlirhell : 
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Der nächsten Zugangskon(erenz i51 dC'r 17 jährige K. vor
zusTellen, dc-r wegen versuchten Mordes lind schweren Dieb
stah ls zu 4 1/. Jahren Jugendstrafe verurteilt worden ist. Er ist 
in ein HlJus 'eingestiegen lind hat dort im Keller mit einem 
Beil auf die Hausgehilfin eingeschlagen und diese erheblidl 



n:-rlelzt. - Trotz sechswöchentlicher Beobachtung und Unter
suchung in einer ausge-.teidmet geleiteten jugend psyt:.hiatriscnen 
Ahteilung einer Universilätsnervenklinik, der zu sä tzlichen Ein
schaltung eint:.'S PsydlOlogen und sorgfiiltigsten Vorgehens 
der Strafkammer, das sidl in dem 40 Seiten umfassenden Ur
teil wicclcrspiegclt, gcla.ng es nidll, die wirklidIe n Hintergründe 
der Tat aufzuklären. In der Urteilsbegründung wird u. a. fest
gestellt, . Wie die Betradltung seiner Persönlich keit und seiner 
Wesensart in der Vergangenheit zeigt und vor alle m nach 
dem persönlidlen Eindrud: in der Hauptverhandlung, ist er 
ein Menscll, der den Zugang zu seinem \Vesenskern sdlwer 
freigibt. Es erhärtet sidl der F.indrud:, daß er um sidl herum 
eine didlte Nebelbank legt, hinter der er nam Belieben sich 
verbergen oder aber audl hervortreten kann . - Es wird auf 
K·s Mißtrauen gegen jedermann hingewiesen, das darauf zu
rückzuführen sei, daß er sidl dem .Zuviel' an Wohltaten, 
Ennahnungen, Belehrungen und wohl auch an Einengungen 
durch seine Umgebung zu entziehen suche. Die Tat wurde 
als Versuch gewertet, die Folgen einer anderen Straftat fEin
bruch} zu verdecken. 

Bei der Zugangsuntersuchung in der hiesigen Anstalt ließ 
sich bald erkennen, daß K. u. a. den sadistisdlen Hintergrund 
seiner meTkwürdigen Tat verborgen hat. Er war sich bewußt, 
daß er mit einer emeblidl höheren Strafe hätte redlllen müs
sen, wenn er über seine perversen Empfindungen und deren 
Entwicklung nach einigen Initial-Erlebnissen gesprochen hätte. 
Von dem GutachteT in der Klinik, der ihm sehr sympa
thisdl gewesen wäre, habe er gewußt, daß dieser a lles, was 
eT i!tm sage, dem Gericht berichten müsse. Nun hofft er auf 
Hüfe und Rat und bemüht sich, die Aufhellung der kompli
zierten Zusammenhänge zu ermöglidlen. Erst d.adurch ergeben 
sisch die erforderlichen Grundlagen für die angestrebte ,Re
sozialisierung' . 

Trotz ~Idler Schwierigkeiten ist, wie sdlOn einleitend betont wurde, 
der Wert eines Gutachtens vor der Verurteilung sehr groß. In Hessen wird 
daher angestrebt, zunächst für die Frankfurter UntersumungshaftBnstalt 
eine PsydlOlogenstelle einzurichten. Ourm Zusammenarbeit mit den Für
sOTgern der entspredJ.enden Anstalten könnte zunächst die Begutachtung 
der dringJimsten Fälle erfolgen. Fs wäre ffi. E. sehr bedauerlim, wenn 
der notwendige Aufbau eines solchen diagnostischen Dien stes auf Kosten 
der in deT lugendstrafanstalt selbst zu leistenden psychologismen und 
pädagogismen Arbeit erfolgen würde. Da die Gegebenheiten in den ein
zelnen ländern redJ.t verschieden sind, wird man beim Abwägen von Für 
und Wider von Aufnahmeanstalten zu verschiedenen Ergebnissen kommen. 
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Strafvollzug in Kanada 
Ein Reisebericht \Ion Oberrcgierungsrll t Hansgeorg H i I d e b r 11 n cl t 

Strafaßstllh Kllssel-Wehlheiden 

Im Sommer 1959 verbrlldlle ich acht Wochcn in Kanada . k h fuhr von 
Bremerhaven mit der _Arcadia- zehn Tage lan g nadl Montreal. von 
hier in insgesamt drei Tagen und Niidlten _mit der Ca nadia n PacificRail
way über Winoipcg nach Vancouver und flog von dort mit einem Flug-leug 
der Canüdia n Pacific Airlines in etwa 20 Stunden mit einer Zwismen
landung auf Grönlond zurück nudl Amsterdam. Diese Reise vom Atlan
tischen zum Pacifischen Ocean vorbei an deo Wiildern und Seen in 
Onlario, der Prärie in Manitoba und Albcrta und den Hocky Mountains 
in ß ritish Columbien war voller Eindrücke und ließ das Wort in einer 
Kulturgeschichte Konadas verstehen, In der Weite des Landes und im 
Gefühl seiner Freiheit Hegt seine Zukunft. 

Nimt über diese Reise kann hier beridltet werden . Vom !-Iessischen 
Justizministerium hatte idl einen 1.Usätzlichen Urlaub von drei Wochen 
erhalten in (Ier Erwartung, daß idl in Kanada ein ige Strafanstalten und 
andere soziale Einrichtungen aufsuchen solLte. Ich habe insgesamt 14 An
stalten in de n Provinzen Quebec, Manitoba und British Columbien gese
he n. Aus einem größeren Reisebericht, den ich auf Wunsdl gern zur 
Verfügung stellen will, gebe ich hier die wesentLchen Eindrücke wieder. 

Die Aufnahme durch die deutschen lind die kanadischen Dienststellen 
war sehr freundlich. Ich haUe den Eindruck, daß diese Liebenswürdigkeit, 
soweit sie üIJerhaupt einer Erkliirung bedarf, einerseits darauf zurückzu
führen war, dar; ich vom deutsmen Konsulat eingeführt war und zum 
anderen, daß das Interesse des deutschen Gastes am kanadism en Straf
voUzug mit Genugtuun g vermerkt wuule. Kanada ist ein junges Land, das 
stolz ist auf seine Einrichtungen und der Anerkennung durd\ seine Be
sucher gewiß sein kann. 

In. Kanada ist, ähn lim wie in USA, die Gesetz:gebung fü r das gesamte 
Strafredl(swesen mit Ausnahme der Einrichtu ng von St rafgeridlten aber 
einschließlich des Strruprozesse5 Sache des Bund es, ebenso die Ei nrich
tung, Unterhaltung und Verwaltung der Strafallstalten (penitentiaries). Die 
Verwultung der Gerichte und die Bestrafung mit Geldstrafen, Geldbußen 
und d ie Verhängung von Freiheitsstrafen bei Vergehen gegen ein Pro
vinzialgesetz ist Same der Provinzen. Nllm dem StGB werden alle Frei~ 

heitsstrafen bis zu zwei Jahren in Strafanstalten der Kreise oder Städte, 
lebenslange Freiheitsstrafen und solche fiber zwei Jahre in den Strafan
~ta lten des Bundes vollstreckt. Es wi rd audl in K anada seit langem ein 
einheitliches Strafredlt angestrebt, wie es in der gesamten Welt, außer 
USA und Kanada, besteht und in England durch den Prisoll Ac! von 1877 
eingeführt worden ist 
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Vom Amt des Cefängnisaussdnlsses in Ottawa war mir über die 
Deutsche ßotsrnafi in OUawa die Erlaubnis erteilt worden , folgende ka
nadisdlen Bundesanstalt<:'n zu besuchen, 

I. SI. Vincent de Paul Penitentiary Quebec 

2. Federal Training Centre St. Vincent de Paul 

3. Maniloba Penitenliary Stony Mountain Manitoba 

4. British Columbia Penitentiary, New \Vestminster B. C. 

Ober diese vier Anstalten will ich zunächst berichten. 

J. Bundesanstalten 

I. SI. Vincent cle Paul Penitentiary in der Provinc Quebec. 
Leiter der Anstalt ist Col. G. Lc Bel. 

OieStrafanstalt entspridlt in ihrer Gesamtwirkung den Vorstellungen, 
die sim ein Laie von einem Zucllthaus macht; sie wi rkt düster und 
unfreundlich. Es handelt sich um eine Anstalt mit größter Sicherheit 
nach innen und mittlerer nadl außen. 

Im Hauptgebäude gehen von einem quadratischen Flur 4 Flügel aus 
mit je 2 H\lren, die an der Stirnseite des Hauses zusammentreffen und 
die man so in einem Rundgang umgehen kann. Die großen Fenster 
gehen nach außen. Die ZeUen sind sogenannte inside-cells, d. h. ilue 
vergiucrten Türen gehen auf den Flur; sämtliche Türen werden außer
halb dCi Flures m<lschinell mit einem Handgriff verschlossen. Diese 
Zellen bildeten für mich den entscheidenden Eindruck des Hauses und 
nahmen vielleicht von vornherein gegen die Anstalt ein. Die Zellen in 
diesem alten Gebäude maenten einen trostlosen Einclruck; sie sind, 
n,lInentürn wenn sie am Ende des Flures liegen, dunkel und müssen 
fast ständig künstlich beleuchtet werden. In der Mitte des Flwes sind 
sie mehr vom Tageslicht erhellt. Die Zellen sind eng. 'Venn das Bell 
heruntergeklappt ist, kann der Insasse gerade noch auf einem Schemel 
an einem Klapptisrn sitzen. In einigen Zellen stehen noch Kübel. Im 
' ahrcshcricht 1957 / 58 heißt es hinsichtlich dieser Innenzellen: in der 
Nähe von SI. Vincent cle Paul solle ein neues Gefängnis für 500 In
sassen mil einem Kostenaufwand von 800000 Dollars gebaut werden. 
Diese neue E!inridl1ung ennögliche dann die Abschaffung (demolitionl 
a lter Zellen im SI. Vincent de Paul Penitentiary, die von der König
lichen Kommission venvorfen worden seien. 

Gleichwohl finden sicll auch in den neuen Anstalten Innenzellen. 
Ihre Einridltung wird damit gerechtfertigt, daß die Sirnerheitsmaßnahmen 
nach innen verlegt werden könnten und nach außen unter Umständen 
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nur noch Maßnahmen für mittlere oder geringe Sicherheit nötig seien. 
Außerdem stände der Flur vor den Zellen den Insassen bis zum Ein
sdlluß zur Verfügung, es könnte so eine offene Abteilung geschaffen 
werden. Was den deutschen BesdlHuer verletzt ist der unwürdige An
blick des Menschen hinter Gittern. Er meint hier die reine Einspemmg 
vor sich zu sehen. Diese Einstellung wird offenbar von den Kanadiern 
nimt geteilt. Man meint, daß ja schon in den späten Nadlmitlagsstun
den niemand mehr den Flur betrete. In einem Gespräch 'vurdC! gesagt, 
/lum im Krankenhaus wün~dJ.e der Patient nimt, daß die Tür seines 
Zimmers zugemacht werde, sondern daß sie offen bleibe. 

Neben dem Hauptgebäude sind noch zwei weitere Zellengebäude 
ebenfalls mit Innenzellen vorhanden, sowie mehrere Arbeitsgebäude 
mit großen, modern ausgestatteten Räumen, ferner Unterrichtsriiume, ein 
Hospital mit einer neueingeridlteten Abteilung f ür den Psychiater, ferner 
Sporträumc und zwei Kapellen; außerhalb der Anstalt befindet sich 
eine große Farm. Auch in dieser Anstalt überrascht die Weilräumigkeil 
und Großzügigkeit der Anlagen. Aber im ganzen wurde idl bei dem 
Rundgang von der Anstalt und dem ganzen Vollzug nicht angespromen. 

Es ist merkwürdig, wie bereits nach einigen Augenblid.en die Atmos
phäre des Hauses spürbar wird. Uegt es an dem Umgang der Beamten 
miteinander, an der Behandlung und dem Verhalten der Gefangenen, an 
der Ordnung im Hause, kun daran, ob sidl jeder um seinen Bereich 
künunert und Vorgesetzte da sind, die alles im Auge behalten? 

Ober die Arbeitsverhältnisse in der Anstalt wurde ausgeführt, Von 
1371 waren 1328 Insassen beschäfugt. Folgende Betriebe sind im wesent
limen vorhanden (ihre Aufzählung beträgt I Ij 2 Drud:seitenl: Schmiede; 
Buchbinderei; Bürstenbetrieb; Weberei (54) ; Tischlerei (82); Kammer und 
Wäscherei (64). Allein im Friseurbetrieb sind 13 Gefan gene tätig. In 
den Strafanstalten sind besondere Räume vorhoanden, genauso einge
rimtet wie die Friseurläden in der Stadt, in denen Angestellte Gefangene 
anlemen. Ferner Baubüro (64») tedmisches Büro (49); Farm ünsgesamt 
111); Krankenhaus; Bücherei; Maurerei; Malerei (27); Druckerei; Stein
brum (711; Schuhmacherei (50); Küche; Steinmetze; Sdllleiderei (7 1); 
Bauunterhahung (72). 

2. Das Federal Training Centre 

Das angrenzende Federal Training Centre, eine Anstalt mit geringster 
Sicherheit, machte unter der Führung durch den stellvertretenden Direk
tor, Mr. La Ferriere, einen gang ausgezeimneten Eindruck 

Es sind folgende Gebäude vorhanden, 

2 Kapellen, 
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Krankenhaus mit 18 Betten und Zllhnstation, 
Zugllngsabteilung, 

Zellenblock zur Isolierung, 

großer Saal für Sport, 

Gemeinschaftsraum für Theater und Film, 

Hiblothek mit 300 Büc.nern und vielen Zeits;chriJten, 
mehrere \\fcrkgebäude, 

Schule mit 3 Klll.ssen für 60 Schüler mit I Lehrer, 3 Hilfs
kriiftcn lind I Sekretär, 

4 zweistöckigc Wohnhäuser mit je 2 AbteilunBen. Jeder Stock 
hat3 Schlafräume mit je 6 Bellen und 7 Einzelzimmer; ins
gesamt sind in einem I-laus 100 Gefangene untergebracht. 
Zwisdlen den Schlafriiumen Hegen gemeinsame \Vadl- und 
Aufenthaltsriillllle, in denen die Insassen während ihrer 
freien Zeit lesen und schreiben, Radio hören und Gesell
sd laflsspiele spielen. 

Je 20 Gefangene werden zu einer Zugangsgruppe zusammengefnßt 
lind dann einer bestimmten Klasse lind einer bestimmten Arbeit zuge
wiesen. 

Die Arbeitszeit beträgt neun Stunden . Eine Arbeitsbelohnung wird 
bezahlt Ulementarunterricht wird in fwnzösisdl, Englisch und Rechnen 
erteilt. 150 Insassen nehmen in ihrer freien Zeit an Fernkursen tei l. 
Die religiöse Betreuung ist betont. Der Freizeit und der körperlichen 
Er-.lichung wird große Bedeutung beigemessen. In einern Bericht über 
d ie AßSt,1h findet sidl eine lange Auflählung über die Spiele im freien 
lind im gemeinsamen Raum sowie über Einzelheiten des Sportes. 

Bei gutem Verb.llten können monatlich selhs Tage der Strafe erlas
sen werden. Vor-leitige Entlassungen finden häufig statt. 

Ocr Begriff der Behandlung (traitement) \llllfaßt .alle Bemühungen 
(acliviics), die auf den Geist und Körper einwirken wollen vom Tage 
des Eintritts bis zur Entlassung". Diese Behandlung läßt erhoffen, so 
heißt es weiter, daß der lugendliche seine geistigen An lagen und seine 
geislige Hihigkeit fördern " 'ird durch ein Progr<llOm, das folgende Ein
wirkungen \"orsiehl: 

Rcligiöse Haltung. Arbeit, allgemeiner Unterricht, Berufsaus
bildung. Freizeit. \·crnünhige Disziplin, Behandlung der Kranken 
und anderes. 

(Wird fortgesetzt) 
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ZU R ENTLOHNUNG DER STRAF GEF ANGEN EN 

l. 
von Geridllsreferendar RaU K r üg er, Wissensd!aftlidte Hilfskraft am Insti tUl für 

Kriminologie und Strafv oUzugskunde, Freihurg/ Br . 

. Die Frage der Arbeit steht im Mittelpunkt des täglichen Lebens i:n 
GefängnL~. A rbeit gilt mit Recht als unentbehrlich r sie ist ein Mittel zur 
Reso7.ialisierungr sie allein macht das Leben lebenswert.· l ) Diese Sätze 
Mittermaiers können in ihrer stets aktuellen Bedeutung für das gesamte 
Gefängniswesen nicht genug bervorgehoben werden .• Arbeit ist die Grund~ 
lage eines geordneten und wirksamen Strafvollzuges· .~) Das wird besonders 
deutlidl, wenn im folgenden s) die drei Aufga ben der Gefangenenarbeit 
aufgc7.eigt werden, Aufrechtcrhaltung der Ordnung, Erziehung und Dek· 
kung der Kosten des Strafvollzugs. Deshalb ist b e re its in den §§ 15 und 
16 StCB (He grundsät7.liche Arbeitspflidlt der Gefangene n kodifiziert. So 
besteht nadl § 15 StGB fur Zurnthausgefangene Arbeits7.wang. Während 
sie die eingeführten Arbeiten verrichten müssen, ist gemäß § 16 StGB im 
Gefängnis der Arbeits7.wang in das Ermessen der- Anstaltsleitung gestellt. 
Bei der Anordnung iSI auf die Fähigkeiten und persönlimcn Verhältnisse 
des Gefangenen abzustellen. ') Wegen der 7.entralen Bedeutung der Ar· 
beit für das Gefängniswesen verdient ihre Ausgestaltung besondere Be· 
arntung. Keine Reform des Strafvollzugs kommt an diesen Fragen vorbei. 
Gemde im Hinblick auf den er7.iehenden und resozialisierenden Straf
vollzug muß deshalb die Frage der Entlohnung <le r Gefangenen an Be
deutung gewinnen. 

Noch immer erhalten die arbeitendcn Gefangenen Icdigli rn eine Ar
beitsbelohnung von täglich 20 bis 80 Pfennig für Gefängnisgefangene und 
10 bis 70 pfennig für Zuchthausgefangene. Das ist neuerdings auch wieder 
in Nr. 21 Abs. 2 der Arbeitsvern'altungsordnung für die selbständigen 
lustizvollzugsanstnnlten des Landes Nordrhcin·Westfalen vom 31. August 
1959 festgelegt. Der vorliegend e Aufsat7. will die Möglichkeiten der Voll
entlohnung der Strafgefangenen erneut crörteTl"l. Die Forderung nadl 
einem vollen AIbeitsentgelt ist nicht neu. Bereits auf dem 5. Internationalen 
Gefängniskongreß 1895 in Paris wurde sie erhoben ~) und die Diskussion 
ist seither nicht verstummt. Im ein7.elncn sei auf die bei Miuermaier 6) ge
nannte Literatur vern·iesen. 

We nn wir von der Verwirklichung dieser Gedanke n audl noch weit ent· 
fernt sein mögcn. so sind doch bereits die ersten Anzeichen der Bemü
hungen in dieser Richtung audl bei uns in Deutsmland sichtbar. Mitter· 
maier1) berichtet z. R von einer Anordnung des Sena ts in Bremen vom 
15. November 1949, wonach den Gefangenen ein Arbeitslohn von läglidl 
4, 10 his 4,50 DM gewährt wurdc. An Haftkosten werden ihm nach dieser 
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Bestimmung 3,50 DM täglich abgezogen. Wenn Holl Bj auch mit Conrad 
einen Tagl""SSatz von 8,- DM anzunehmen scheint und in einer so ver
sdliedenfn Bemessung der Haftkosten besondere Schwicrigl.eiten für eine 
gerechte Entlohnung der Gefangenen steht, so ist dem entgegenzuhalten, 
daß eine Entlohnung VOll 4.10 bis 4,50 DM auch kaum ei ne volle Ent
lohnung darstellt. Diese Regelung steht der bisherigen Gewährung einer 
Arbeitsbelohnung noch wesentlidl näher als dem Grundsatz der Vollent
lohnung und muß deshalb mit verkür...:ten Sätzen für die U nterbringungs
kosten ameiten. 

Für dif Ausgestaltung einer Vollentlohnung könnten e twa folgende 
Gesichtspunkte gelten , Der Gefangenenlohn in etwaiger Höhe des für 
die gleide Arbeit gezahlten freien Lohnes bleibt in seiner rechtl ichen 
Ausgestaltung der b isher gewährten ArbcitsbeJohnung völlig gleim. Ins
besondere kann kein Bechtsanspruch auf den Lohn besteh.en, womit er 
auch nil:nt der Pfändung unterliegt 9) . Der Gefangenenlohn hat gewis
sennaßen nur interne Geltung, d. h. nur im Rahmen der Gefängnisver
wahung. Diese berechnet die Arbeitsleistung des Gefangen en nadJ. dem 
allgemeinen Lohngefälle angeglidlenen Maßstäben. Der Lohn wird auf 
einem Verrechnungskonto gutgeschrieben. DiesesKonto wird m it den Kosten 
der Unterbringung belastet. Der Kostensatz ist in der Höhe gegebenen
falls gegenüber den wirklich entstandenen Kosten in demselben Verhält
nis zu kür...:en, in dem der Gefangenenlohn etwa dem für d ieselbe Arbeit 
im freien Arbcitsleben gezahlten Lohn nndlstehL Dadurch bleibt das 
wirtsdlafdiche GleidJ.gewidlt zwisdlen notwendigem Aufwand und Arbeits
ertrag etwa gleich. 

Neben einem dem Gefangenen. wie bisher auch. üblidl. zu gewährenden 
Taschengeld in Form von Hausgeld kann die Arbeitskraft des Gefangenen 
audl seinen übrigen Verpflidllungen dienstbar gemacht werden . So kann 
vielleicht an eine wenigstens teilweise Schadenswiedergutmachung gedacht 
werden . In den meisten fällen von Diebstahl und Unterschlagung sowie 
Betrug ist ja die Beute längst durdlgebradll, wenn der Täter gefaßt wird. 
Ocr Gesmädigte hat, wenn er nidlt versichert war, meist das Namsehen. 
Dadurch, daß der Gefangene den vollen Arbeitslohn nich.t etwa für sidl . 
wenn awn erst nadJ. dem Vollzug, verbrauchen kann, verliert audl die 
Strafe durch die Vollentlohnung nidlts von ihrer Härte. GllnZ besondere 
Bedeutung verdient aber eine soidIe Regelung bei den wegen Verletzung 
der UntClhaltspflicht Verurteüten. Wie oft bleiben auch na eh vollzoge ner 
Freihe itsstrafe die Unterhaltszahlungen des Verpflidlleten aus, so daß es 
zu immer neuen Verurteilungen kommt. Hier kann ein starker erziehe
risdler EinfluS auf den Gefangenen ausgeübt werden, indem ihm gezeigt 
wird, daS er bei seinen Verdiensunöglich.keiten nach Abzug eines ange
messenen Betrages für .Kost und Logis· durdlaus in der Lage is t, Unter
haltsleistungen zu entrich.ten. Dies dürfte wohl die beste Art sein, _dem-Ge-
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fangene n den \Verl eines geregelten, wCrl\'oH~n, der Gemeinschaft diem'n
den Lebens ' anhand seiner Arbeit aufzuzeigen, \,'ie Mittermaic-r 10) diesen 
notwendigen Appell formulierte. 

In anderen Fällen wiederum könnte daran gedacht werden, von dem 
Arbeitserlrag des Gefangenen seiner Familie eiTl en Teil zu überweisen, 
sofern er Wr deren Unterhalt zu sorgen v~rpflichtet ist. I)ies wird be
sonders dort ratsam sein, wo die Angehörigen durch den Fortfall des Er
nährers auf öffentlidl~ Fürsorgemaßnahmen <Irl.gewicsell sind. Da d ie 
meisten Fürsorgelcistungen bei verbesserter sozi a ler t age zurückgezahlt 
werden müssen, würde somit eine für den aus dem SmdvoUzug Entlas
senen oft sdlwere wirtsdlaftliche Belastung gemil dert. Gerade wo \dr be
müht sind, die Unrechtsfolgen im Strafrecht dem Gedanken der Resozia
lisierung immer mehr anzupassen, weil wir die große Gefahr erkannt 
haben,die eine weitgehende Loslösung aus dem sozia len Verband gerade 
für den sozial meist sehr sdllecht a ngepaßten Kriminellen darstellt, sollten 
wir die hier auf dem Gehiet (ler Gefangenenen tlohnung gegebenen Mög
lidlkeiten aussdlöpfen. ,"Venn der Gefangene aus der Verantwortung, für 
andere sorgen zu müssen, nidlt entlassen wird, so 'wird sei ne ganze Einstel
lung und Haltung besonders zum r amilienverband, aber aud l ganz Hllge
mein zum Leben innerhalb der mensdllichen Wirtsthafisgemeinsdlafi, den 
Schritt aus der Gefangenensituation zurück ins freie Leben wesentlich er
lcidl tern. 

Natürl idl wird es manche Schwierigkeiten bei der Venvirklidlu ng der 
Vollentlohnung für Gefangene geben. Daß es in den einzelnen Ansta lte n 
jedoch verschiedene Verdienstmöglichkelten gibt,ll) dürfte nicht allzu 
gravierend sein. Diese Beobachtung machen wir im freien Wirtschaftsleben 
aum, wenn wir etwa die Verdienstmöglichkeilen zweierSchreinergesc:llell 
betramten, von denen der eine in einer Landschreinerei im bayrischen 
Wald, der andere im SdHeinereibetrieh eines Industrieunternehmens ar
beitet. Daß der Gefangene seinen Arbeitsplatz 11idlt frei wühlen kann, 
12) ist wohl im Rahmen der Verbüßung einer Freiheitsstrafe eine not
wendige Besduänkung. Daß besonders ausgebilde!e Arbeiter, wie etwa 
solche mit abgeschlossener Handwcrkslehre oder Fachausbildung, bessere 
Verdienstmöglichkeiten haben, lf1) wird im freien Leben als selbstverständ
lich angesehen. Warum sollte darin für ein dem freien Arbeitsleben {ln 
geglichenes Arbeitswesen im Gefängnis eine besondere Sdlwierigk eit 
~egen "? 

Viel wichtiger als die soeben angeführten Bedenken erscheint mir da 
gegen die mit einem vollen Entlohnungssystem unbedingt \'erbundene 
Notwendigkeit der Schaffung Illöglidlst vieler Arbeitsmöglidl kciten in den 
Strafanstalten. \Venn hier zum Teil audl schon deles geschaffen wurde, 
so wird ein weiterer Ausbau im Rahmen der Ver, ,'irklichung derVollent
lohnung vo n Gefangenen unbedingt erforderlich :sein. In dieser Richtung 
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sollte deshalb das Bemühen der Strafanslaltsleitungen weitl'rhin unermüd
lich bleiben, Selbst wenn in absehbarer Zeit keine Vollentlohnung ver
wirklidl\ werden könnte, wären diese Bemühungen nicht umsonst. 

Die Cooanken des resozialisierenden und erziehenden Strah'ollzugs 
können nidtt radikal verwirklidll werden. Wir können un ser Gefängnis
wesen, selbst wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dazu vorliegen 
würden, nidlt von heUle auf morgen \'öl!ig verändern. aber ein langsames 
Hineinwachsen in die neUl'n Gedanken anhand der uns gebotenen Mög
lichkeiten ist durchaus denkbar. Mit der Frage der Gefongenenentlohnung 
ist uns eine Gelegenheit dazu gegehen. 

I) Mittelmaier, Gefängniskunde. Berlin / Frankfurt 1954 S. 87 
2) Mittermaier, a. a. O. S. 87 
3) Mit/trmaier, a, a, O. S. 88 
41 vgl. Schwarz, 5tGB 21. Auf!. Bf'rlin 1958, Anm. I, B zu 

§ 15 und Anm. 2, A zu § 1651GB 
5) Ve umßrls Nllitwlieire Internatio/lal Paris 1895. - Hap

ports de la deuxieme Section. S. 163 ff. Melun, Ministere 
dc l"Interieur, 1896. 

6) Mitlflmaier, ß. ß. O. Seite 94, Anm. 8. 
7) Mittetmaier, o. 8. O. Seite 95. 
8) Holl, Bemd: .Ist die Angleirnung der Arheitsbelohnullg 

df's Cefangenen an den Lohn des yerglei(;hharen freien 
Arhei:ers notwendig oder erstrebenswert r in Zeitschrift 
f. Strafvollzug, Jhg. 7, (1958) NT. 6, Seite 369. 

9) HolI, a. ß. O. Seite 369 
1m Mittemraier, a. n. O. Seite 89 
1 1) Holl, a. a. O. Seile 370. 
12) wie Anm. 1\ 
13) wie Anm. 11 

11. 
von Reg.-Inspektor Knlluff , Ziegenhll.in 

Die Mindest- und Höchstsätze für die geJeistf'te .'\rb ... it im Tageloh n 
oder für jedes Tagewerk je nach Güte, Sdm'ere und Ausführung der 
Arheit sind in den einzelnen Ländern der Bundesrepuhlik \"erschicden. Di(' 
in den Vollzugsanstalten eies Landes Hessen inhaftierten Gefangenen er
halten eine Arbeitsbelohnung von - ,30 DM bis -,90 DI\"t. Zuchthallsge
fange ne von - ,20 DM bis -,80 DM. Der Anstaltsleiter kann daneben 
besonden; fleißigen Gefangenen eine Leistungshelohnung his zu 20, - DM 
im Mon81 gewähren. Dieser Hödlstsalz ist allerdings nur für Spitzen kräfte 
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vorgesehen. Die HäUte der Arbeilsbelohnung wird Zuchthaus- und Ge
fiingnisgefangenen, die Leislungsbelohnung ganz als Hausgeld gutge
schrieben. Untersuchungsgefangenen wird die gesamte Arbcilsbelohnung 
als Hausgeld gutgebracht. Junge Untersuchungsgefangene wenlen aus er
zieherischen Gründen wie Gefängnisgefangene in der Gutschrift ihrer 
Arbeitsbelohnung behandelt. Der Rest der Arheitsbelohnung wird bei Ge
fängnis- und Zuchthausgefangenen als Rücklage gebucht. Sie soll in erster 
Linie das Fortkommen des Gefangenen nach dE!r Haftentla ssung fördern 
und ihm als Geldreserve in der Freiheit :wr Verfügung stehen. 

Bei Stücklohnarbeiten (Tagewerken) isT ein Gefangener (Zudlthaus-, Ge
fängnis- und Untersu<'+lIlngsgefangener) durdlali S in der Lage, monatlidl 
30 - 40 Tagewerke zu leisten. Bei Zugrundelegung von - ,60 DM je 
Tagewerk ergibt dies eine Arbeitsbelohnung von 18, - DM bis 24,- DM. 
Hierzu kann der Anstaltsleiter eine Leistungsbelohnung bis zu 20,- DM 
gewähren, so daß in o. a. Fällen 18,- DM (30 Tagewerke a -,60 DM 
- keine Leistungsbelohnung) bis 44, - 1).\1 (40 Tagewerke a - ,60 DM und 
20, - DM teistungsbelohnungeinem Gefangenen glltgebradu werden können. 
VOll diesen Beträgen entflIlIen 9, - DM bis 32, - DM auf Hausgcld, über das 
der Gefangene verfügen kann. Er muß aus diesem Hetrag seine Portoaus
la gen decken und kann sich für den \'crhleibenden Resthetmg Zusa tz~ 
nnhrungsmittel durdl die Anstalt besrnaffen. Desgleichen kann er im 
Rahmen des Erlaubten Genußmillcl (z. ß. Rauchwaren) einkaufen. Allge
mein stehen fü r Arbeits~ und Leistungsbelohnungen monat/idl 25 v. I-l. 
der nufgenommenen Arbeitslöhne {Einnahmen der Staatskasse aus der Ge
fangenenarbeitl zur Verfügung. Dieser Betrag wird im Durmsdmitt zu 
etwa 80 bis 90 Y. H. von den Anstalten in Anspruch genommen. Dies 
bedeutet, daß die Einnahmen der Staatskllsse 4 1 / 2 Mal so hoch sind wie 
die zugeteilten Arbeits- und Leistungsbelohnungen. Die DurdlschniTtsein
nahmen, die iirtlidl sehr .... erschieden sind, hctragen zur Zeit je arbeiten
dem Strafgefangenen ca. 4, - DM und CIl. 2,80 DM bei Untersuchungs
gefangenen. Da es sich hierbei um Durchschnittslähne handelt, ist ver
ständlich, dllß einzelne SpitzenHrbeiter mit großen Fertigkeiten und großem 
Fleiß monatliche Tagesdurchschniltslähne bis zu 10, - DM und mehr er
reichen können. Dies bedingt aber gleichermaßen, daß a ndere Gefangene 
ein weit geringeres Lohnaufkommen aufbringen. Oft liegt es all1 persön
lichen fleiß, nrn guten Willen, aber auch an der Fertigkeit und Gesd ück
lidlkeit des einzelnen Gefangenen . 

1:5 ist weiterhin zu b<.--denken, da ß es in jeder Anstalt eine große An7..ahl 
von Arbeiten gibt, für die keine Löhne ()·Iausarbeiten) oder ermäßigte Lohn
sätze (Arbeiten für Vollzugsbcdienstete und Vollmgsanstalten) gezahlt 
werden . Müßtcn in heiden Fällen Löhne, die in der freien Wirtschafi 
üblich sind, gE.'""lahlt werden , so wären die Haus haltsmittcl, denen diese 
Ausgaben zur Last fallen, erheblich zu verstärken. 
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Ein weiterer Hinderungsgrund für das Zahlen normaler Löhne ist viel
fam in den unzureidu:"nden räumlichen Verhältnissen der einzelnen Voll
zugsanstalten und in ihrer wirtschaftlich ungünstigen Lage zu sudlen . 
Außerdem sind Arbeitgeber in den wenigsten Fällen geneigt, gute Arbeite n, 
die lohnend sind, in die Anstalten zu geben. Abneigung besteht heute 
noch in "ielen wirtschaftl ichen Unternehmungen gegen di e sogenannte 
"Killchen ·-Arbeil. Teilweise fürdlten die Unternehmer Schwie rigkeiten in 
ihren Betrieben. Das Tütenkleben. Briefe kuvertieren und andere .primitive" 
Arbeiten sind heute nodl in vielen Anstalten, insbesondere in Untersuch
ungshafl:anstalten, anzutreffen. Die Unternehmer überg<,'ben d er jeweiligen 
Anstalt diese Arbeiten nur, weil es ihnen unmöglidl ist, freie Arbeiter zu 
gleithen Bedingungen zu finden. Sie ersparen sirn durch die Obergabe 
Soziallasten und nehmen es oft in Kauf, erhebliche Kosten durdl den 
Transport des Materials zu haben. Die fü r diese Arbeiten zu zahlenden 
Löhne e ntsprechen größtenteils den Heimnrbeiterlöhnell, die bekanntlim 
sehr niedrig sind. 

Aus den angeführten Grunden ist zu ersehen, daß in den Anstalten 
ZUlU großen Teil Arbeiten ausgeführt werden, die wegen ihres niedrigen 
Entgelts ia der freien Wirtsdlafi nicht oder nur in Heimarbei t auszuführen 
sind. Wenn audl einige Anstalten über gute Handwerksbetriebe verfügen 
- die Preise für Erzeugnisse sind den Preisen der freie n Wirtschaf! anzu
gle ichen (heißt es in der Arbeits\'erwaltungsordnung = AVO) - so mangelt 
es dod} häufig an laufenden Serienaufträgen. Die Tendenz, den eigenen 
Handwerksbetrieb zu schließen und in eine Fabrik hinübe[' zu wedJseln, 
die gleiche Gegenstände serienmäßig und masrninell herste llt, macht sidl 
audl in den Anstalten bemerkbar, weil die Anstalten nidlt mit den fabrik· 
mäßig in Serie hergestellten Gegenstiinden konkurrieren lcÖnnen. Dazu 
kommt, daß die Anstnlten nicht über einen gleichbleibenden Facharbeiter
bestand \"erfügen, das ständige Kommen und Gehen (Zu· und Abgänge) 
muß den Arbeitsablauf in den Arbeitsbetrieben immer wieder stören. 

Die Vollzugsanstalten haben zusätzlidl also mit vielerlei Schwierigkeiten 
zu kämpfen, die in der freien Wirtschaft nidJt vorhanden sind. Na turge
mäß sind die Einnahmen dadurch erheblich geringer als sie auf den Kopf 
der arbeitenden Bevölkerung entfallen. Zur Zeit beträgt der Tagessatz fü r 
H{lfikosten 4,50 DM. Erwiro nur bei SdlUldhafier Arbeitslosigkeit erhoben. 
Die Ausglben der Staatskasse liegen jedoch erheblidl über diesem Satz. 
Man kann heute mit mindestens 10, - 0; ... 1 Un kosten je Tog und je ein
sitzenden Gefangenen rechnen. Legt man lediglich 4,50 DM zugrunde, so 
werde n die meisten Gefangenen, wenn ihnen der volle Lohn für ihre 
Arbeit ausgezahlt wird, nidll einmal diesen Satz erreidlen. Den Gefangenen, 
die nur wenig über dem Durchsdmittsaufkommen liegen, verbliebe \'on ihrem 
Lohn nam Abzug der HaRkosten weniger Geld, als sie heute an Arbeits· 
belohnung zugeteilt erhalten. Nur einzelne Spilzenarbeiter hätten einen 
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wirklichen Vorteil. Dieser madlt sidl jedodl 8Uth bei dcr Gewiihrung von 
Arbeits- und Leistungsbelohnung bemerkbar, weil diese Gefangenen für 
jedes volle Tagewerk einen ArbeilsbelohnungssBtz gutgesdlTieben erlwlten. 

Andererseits ist zu berücksichtigen, daß der ..... olle Lohn, der den Ge
fangenen auszuzahlen wäre, in irgend einer form gekiirzt werden müßte, 
weil auch der AnstahS\'erwahung Cnkostcn entstehen, die dun:h den Ar
beitsbetrieb zu tragen sind (1: . 8. 'Verkmeister, Arbeitsinspektor und das 
a ndere Personal der ArbeitsverwallUng, Werbungs-, Porto- und Telefon
kosten usw.l. Im übrigen wäre die I~rage zu klären, wie sind die Kosten 
fü r Arbeilsräumc, Heizung, Beleuchtung, Wasser usw. umzulegen, wer 
trägt die Kosten des Fuhrparks, die auch anteilmäßig auf die ßelTiebe 
umgelegt werden müssen"? 

Bedenkt man abschließend, daß einem Gefangenen, der vielleidlt im 
Monatsdurdlsdllliit täglidl 6, - DM an tatsächlichem t oh naufkornmen a uf
bringt, WßS nicht Sl'hr häufig vorkommt, nur 4,50 DM fiir I-Iaftkostc n ab
gehalten würden, so verblieben ihm letztlich I,sO DM füreigcne Bedürf
nisse,Unterstützung der Angehörigen, \Viedergutm.o.chung an seinen Opfern. 
Der ihm hiernach verbleibende Restbetrag wäre weit geringer, als er den 
heutigen Gegebenheiten entspricht. \Vir wissen fllle. daß niem,1nd über 
hohe Abzüge erfreut ist. Vicl weniger ist L'"S deI" Gefangene, der häufig 
nur den Augenblick bedenkt und nur nodl das sieht, was er in Händen hüb. 

Ich glaube, daß eine Umstellung des angewandten Verfahrens zur Zeil 
noch nidlt durchführbar ist. Zunädlst müßten el"sl einmal ganz andere 
Arbeitsverhältnisse in den Vollzugsanstalten geschaffen werden. Eine Voll-
7.lIgsansla lt müßte einer Pabrik gleichen. in der die Gefangenen .A rbei ter· 
sind. Dann würden ßUch die Fragen der Entlohnung lebenswah r geklii rl 
werden können. 

Erst wenn Aussicht bestände, daß alle Gelange nen ein stä ndiges Loh n
aufkommen hätten, das ihnen nach Znhlung eier I-Iafikosten noch ein 
Guthaben in Höhe der bisherigen Arbeits- und Leistungsbelohnun8 be
ließe, könnten die Bedenken gegen die Gewähmng eines echten Loh nes 
zurückgestell t werden. 

Una bhängig von der Entlohnung der Gefangenen nadl vorstehenden 
Gesidltspunkten oder in der bisherigen Art ist die frage nach der Form, 
ob etwa das Hausgeld den Gefangenen in Form von Anstahsgcld ausge
händigt werden soll oder nim!. 

Für die Ein führung von Hausgeld Spridlt, 
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.1) der erzieherisdie Wert der eigenen Verwaltung des Haus
geldes, 

h) der Gefangene kann den Stand seines Guthabens an Haus
geld jederleit überblicken, ohne RÜCKfrage bei der Arbeits
\"\2'n"altung halten zu müssen, 



cl die Ven,'altungsarbeit, die durch den Ankau.f von Zusatz
nahrungs- und Genußmittei verursacht wird, würde verein
facht, 

d) der Gefangene kann dem Kaufmann gegenüber als Kunde 
auftreten und in der Kantine die \Varell selbst auswählen. 

Gegen die Einführung von AnstaltsgE.'ld sprechen: 

e) die SpieUeidenschafi der Gefangenen würde zweifellos einen 
Auftrieb erhalten, 

f} das Anstnltsgeld würde den Tausdlhandel unter den Gefan
genen erleichtern, 

g) gegenseitige Diebstähle an Anstaltsgeld unter den Gefangenen 
werden schwerer nadlzuweisen sein, als DiebStähle von Kan
tinenwaren, 

h) manche Gefangenen verfügen über ein größeres Guthaben an 
Hausgeld, das ihnen nidl! vollständig überlasse., werden kann. 
(Hier wäre ein Hödlstbetrag an Hausgeld festzusetzen, den 
der Gefangene in seinem Besitz haben darf. Der Rest müßte 
auf seinem Konto gutgeschrieben bleiben.) 

i} Die l'\'löglichkeit der Fälsdmng des Anstaltsgc1des nJiißte un
bedingt ausgeschlossen werden, da sonst größere Nachteile 
für die Staatskasse entstehen könnten. 

AbsdlUeßend kann man jedom sagen, daß, wenn alldl heute noch 
nicht die Entlohnung der Gefangenen dem Inhalt nadl befriedigend ge
löst werden könnte, sie sich dodl der Form nach befriedjgeod gestalten 
ließe. 

111.* 

Die Frage der Entlohnung der Strafgefangenen wurde (lUch gelegentlich 
des Ersten Kongn.-'Sses der Vereinten Nationen in Genf 1955 über Ver
brechcllsrerhülung und Behandlung Straffälliger lZSTRVü 1955 151 Nr. 5, 
S. 304) erörtert. Die Gnhcitlidlen Mindestgrundsätze für dic BehandJung 
der Gefangenen (abg<.>(\ruckt in ZSmVQ 1959 181 NT. 3/4, S. 147 fiJ neh
mc n zu der hier zu erörternden Frage in Ziff. 76 wie folgt SteUung, 

(J) Es muß ein System einer angemessenen Entlohnung für die 
Arbeit der Gefangenen vorgesehen werden. 

"J Z"""mm.,."elluIlII und Dbe"~lzung durd. die Schrlfileilung. 
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(2) Unter diesem System müssen die Gefangenen die Erlaubnis 
haben, wenigstens einen Teil ihres Ve .. dienstes für genehmigte 
Artikel zum eigenen Gebmudl auszu geben und einen Teil 
ihres Verdienstes an ihre Familien zu senden . 

(3) Das System soll audl vorsehen, daß ein Teil des Verdienstes 
von der Verwaltung als Sparriicklage behandelt wird, die dem 
Gefangenen bei seiner Entlassung übergeben wird. 

Eine Studie der UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOM IC 
AND SOCIAL AFrAIRS {St/SOA /SD/Sl zum Thema PR ISON LA.BOUR, 
.Arbeit der Gefangenen' New York, 1955, nimmt ebenfalls auf Grund 
eine r Hundfrage in versdlicdencn Staaten dazu Stellung. 

Das Ergebnis wurde in der folgenden Tabelle (siehe Seile 11 2) mit
geteib und dazu bemerkt: 

Höhe der Entlohnung (247). 

Zweiundzwanzig Staaten berirnteten iiber die Höhe der den Gefange
nen gewährten Entlohnungen. Einige wiescn darauf hin, daß sie nicht 
an alle Gefangenen gegeben werdell, selbst wenn dies durch Gesetz 
oder Verwahungsanordnung vorgesehen ist. In za.hlreidlen Staaten erha]
ten nur die mit produktiven Arbeiten beschäftigt en Gefangenen Entloh
nungen, während in a nderen ungelernte Gefangene nidlts erhalten. Per
ner gibt es Länder, in denen Entlohnungen an Gefangene nicht gewährt 
werden, weil sie keine Arbeit, außer einem Minimum von Hausarbeiten, 
Yerrichten. Die vorgelegten Unterlagen waren abe!"" nidlt vollständig genug, 
um eine endgültige Folgerung zu ziehen, welchen Gefangenen Entlohnung 
gewähr! wird und welchen nicht. 

Weldle Bedeutung haben, rein finanziell gesehen, diese Zahlungen an 
die Gefangenen (248J. 

Um diese Frage beantworten zu können, wurde unter verschiedenen 
Ländern ein Yergleidl angestellt zwischen den Beträgen, die den Gefa n
genen ills Entlohnung gegeben werden und den Li:ihnen für freie Arbeiter. 
Soweit soldle Angaben gellladlt wurden, sind sie aus der zweiten und 
drillen Spalte der Tabelle ersiduHdl. Aus ihr geht hervor, daß die iln 
arbeitende Gefangene gezahlte Summe, von wenigen Ausnahmen abge
sehen, außergewöhnlich gering ist. Daraus folgert weiter, daß die gegen
wärtige Basis vor allem auf ihren finanziellen Auswirkungen beruht. (Der 
psychologisdle Wert ist [reilidl ein anderer Fakto!"", e r wird immer wieder 
von den Pr.lktikcrn hervorgehoben. Gewöhnung an Sparen, Adltung vor 
dem Geld, Anreiz zu schwerer Arbeit und Gelegen heit, wirtsd18ßlime 
Beziehungen mit Abhängigen oder Angehörigen au frecht zu erhalten, sind 
wahrsdleinlich die Vorteile, die dem Gefang(,ßen erwachsen, wenn er aud! 
nur eine ganz geringe Summe für seine Arbeit erhält). 
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Die Grundlage der Bezahlung (249), 

Die Bezahlung wird unter drei verschiedenen Gesidltspu.nkten gewährt : 

al Geldgeschenke die gegeben werden, ohne Bezug auf die ge
schaffenen Werte, Dies geschieht in Dänemark Die Staaten 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, einige Sdlweizer 
Kantone, Ägypten, lapan und die australischen Staaten Queens
land und Ta~mania gewähren ein Geldgeschenk bei Arbeiten 
für öffelltlid lC Redmung, In Irland, Alberta (Conada) und 
Agypten erhalten die C('{a ngenen ihr Geldgesdlenk e rst bei 
der Entlassung; in l'rankreidl, Griechen land und Qucensland 
(Australien) können sie es während der HaR zum Ankauf VOll 

Toilettenartikeln ven\lenden. 

b) Die Zahlung einer festen Summe für jeden T ..og, an dem tat
sädllidJ gearbeitet wurde (Durdlsdmiltstagelohnl, ist üblich 
in Osterreich, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Sdlweden und den Dominien von Cll nada und in Britisch 
Columbia, im Libanon, in den australischen S taaten Queens
land, Viktoria und in Neuseeland. In dem Ver'Cinigten König
reidl erfolgen ßezohhmgen auch auf \Vochen])a~is. 

cl Bezahlungen für Einzelstücke sind üblidl in Osterreich, Däne
mark, Finnland Sdlwedcn und dem Vereinigten Königreidl. 

Der Wert dieser vers<.niedenen Arten von Entlohnungen und Zuwen
dungen i250) an Gefangene gab häufig Anlaß zur Ausspradle unter den 
StrafvollzugspraktikC'TIl. Geldgeschenke, die an alle Gefangene, unabhän
gig, oh sie arbeiten oder nicht, ausgegC'bell werden, bedeuten nur Ge
sdlenke des Stilates, um ein Mindestm aß von _Komfort" zu ermöglichen 
Olle r um bei der Entlassung einen bi lteren Notstand zu vermeiden . Die 
Terminobgie einiger l.iinderantworten zeigten e in \Viderstreben, Geld
gesmenke als Entlohnungen zu bezeidmcn, da Entlohnung, Bezahlung für 
gele istete Dienste bedeutet. 

Die B~zahllin g auf der Stlicklohnbasis wird unter freien Arbeitt'rn ein
zelner J..änder abgelehnt. besonders wen n die Bezahlung dieser Arbeit 
verbunden iSI mit einer Minimum-Quote oder mit progressiv en Maßstäben, 
weil, wie behauptet wird, {larin die Tendenz eingC'schlosse n St'i, Oher
leistungen zu erzielen und von Seiten der Arb~itgcbe, die Neigung 
erke nnbar sei, die Maßstäbe nach den Leistungen der sdmellsten Arbeiter 
festzusetzen. Mit der Bezahlung eines Taglohns n iihert man sich w.1hr
smeinlidl sm nächsten den Formen der Bezahlun g in de r freie n Gesell
sdJaR und dies ist offensidltlich die am häufigsten üblidlC- Beloh nun g der 
Gefangenen - - -, zumindest ist diese Methode hiiufig t·r in den lä n
dern a nzutreffen als die Methode der Geldgesch enke (ohne Arbeitsleistung) 
oder der Stücklohn methode. 
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State Prisoner Remuneration 

E llTOI}e 

Austria 
Denmark 
Finland 
Luxembourg 
Netherlands 
Norway 

Sweden 
Switzerland 
United Kingdom 

Nort h Ameriea 
Canada (Dom.) 
British Col. 

l atin A merica 
Chile 

Midd le East 
Israel 

Afr i ca 

Union So. Africa 

Asia und Par East 
Ind ill 
Indollesia 
Pakistan 

All st ra las i a 
Queensland 
Tasffillnin 
Viktoria 
West Australia 

40-60s monthly 
75-200 if; re daily 
15 - 100 Fmks. montlily 
50 -200 Fr. monlhly 
.15 - 1.10 PI. daHr 
max. 2.75 Kr. daily 
.. Infad,e Gefanscnp 
max. 30.00 Kr. daily 
Außenarbeit fii< pn'·ft l" Un lemehm"t 
max. 8.00 Kr. daily 
8,,1"8erltJlme Arbeit Im Ba"8" ... ·ctbe 

0.75 - 1.60 Kr. daily 
.20 - 1.45 Fr. daily 
max. 4s weekly 
ffiax 5s weekly 

.10- .20 S daily 
.10 $, daily 

ffiU:. 30 pesos dllily 

0.110-0.500 IL daHy 
50 piastres daily 

ffiax. 6d daily 

1 Rp 8 An daHy 
3 Rps daily 
I Hp 4 An monthly 

3 - 4d dally 
SO - 4.5Od daily 
max. 4s daily 
3- 55 weekly 

Free Wages· 

364 Q; re hourly 
163.53 Fmks. hourly 
26.74 Fr. homly 
8.26 FI. dai ly 
4.09 Kr. hourly 

3.45 Kr. hOUTly 
2.34 Fr. homly 
3s 8.9d hourly 

52.13 $ weckly 

143.45 pesos daily 

4.37 ll. da lly 

80.4 Rps. monthly 

6s 6 t/~d hourly 
(all stales) 

• Souree: Internalionall.abour Office Statislieol S up pleme n t, 
Vol. lXVII. Nr.6 

A nme rk u n g: prisoner remuneration 
free wages 
daHy 
weekly 
monthly 
houdy 
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l.öhne freier Arbeiter 
täglich 
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ARBE IT DER GEFA N" GE N EN 

Drud.sllche 988 

Deutscher Bundestll/l 

3. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten losten, Schlick, Becker iPirmasens) 

und Genossen 

betr. Aufträge Hir das Handwerk und Großferligung VOll Matratzen in der 

Stralanstalt WildidJ 

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen fü r die Bundeswehr wird 
von Seitm des Handwerks darüber Klage geführt, daß di e Berücksidlti
gung in ,·ielen Fällen auch heute nodl fü r das Handwerk unbefriedigend 
ist. Ein l"all, der besonders in der Offcntlichkeit beanstandet \"urde, führte 
zu starker Kritik in Kreisen des Polsterhaodwerks. So wurden audl i1uf
grund einer öffentlidien Ausschreibung zur Anfertigung lind Lieferung 
von mchreren tausend lvlatralzen für die Bundcswehr Hoffnungen bei 
c iner Amahl interessierter Betriebe erweckt. Umso größer war die Ent
läusdlung, daß inzwischen in den Werkstätten der SirBfans1a h Wil t.l ich die 
Großfert igung der Matratzcn angelaufen ist. Der an Tariflöhne gebundene 
und stcum:ahlendc Handwerker kann bei seiner Kalkulation nicht mit 
den Löhnen einer Strafanstalt konkurrieren. 

Wir fragen daher die Bundesregierung, ob sie bereit ist, 

I. dem Handwerk bessere St!lrtmöglichkeiten bei der Vergabe \'on Auf
triigen zu geben, 

2. dafür tu sorgen, daß Arbeit5a ufträge dem Handwerk zukü nfti g nicht 
me hr ~ntzogen und von vornherein ~Verkslällen mll S/m!anslallen aus· 
ge.schlossen werden? 

Bonn, den 9. April 1959 
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Deutsdler Bundestllg 
3. Wahlperiode 

Dl' r Bundeminister dl'r Justiz 
- '1444·22 106/59 -

An den Herrn 

SCHNELLBRl lil' 

Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Drucks/ldle 1045 

Bonn, den 24, April 1959 

Belr.: Aufträge für das Hand ..... erk und CroßfCl"tigung von Matratzen in 
der Strafa nstalt Wittlidl 

Be7.ug : Kleine Anfrage der Abgeordneten ' osten, Schlick, Becker (Pirmasens) 
und Genossen - Drucksache 988 -

Im Benehmen l:nit den Herren Bundcsmini st~r für \Virtsdlaft und für 
Verteidigung beonrn'orte ich die obenbc?;eirnente Kleine Anfrage wie 
folgt , 

Nadl den Feststellungen des BUlldesminislet"5 für Vertt'icligllng sind 
keine Aufträge zur Lieferung von Matrat7.ell für die Uumleswehr an das Straf
gefängnis und die JugendSlrafanstalt Witt!idl vergeben worden. Das Bundes
amt für Wehl1echnik und BesdlafJung tBWBl in Koblenz hat im letzten 
Sommer die Ucferung von 33000 lind im Herbst von 35000 Matratzen 
öffentlidJ. ausgesduieben. Bei der ersten AusscllTeibung erhielten sechs 
Mittclstandsbetriebe (Hundwerker oder kleinere und mittlere gewerhlidle 
Unternehmer mit nich t mehr llis 50 Beschäftigten oder Zusammenschlüsse
in hanclwerklidlCn oder anderen Arbeits· und Liefergemeinschaften, die 
allssdlließlidl Handwerker oder gewerbliche UnternellIner mit nid lt mehr 
als 50 Beschäftigten umfassen) Zuschläge in Höhe V Oll 40 v. H. der Ge
sa mtmenge : das Angebot einer Arheitsgemeinsmaft mittelständischer Cc
werbelreibender aus dem Baume Bernkustel-\Vittlich kam nicht zum Zuge. 
An der zweiten Ausschreibung beteiligte sich diese Arbeitsgemeinschaft 
nicht. Eine mittelständische Firma aus Trier, die dem B\oVB aus früheren 
einwandfreien Lieferungen bekannt wa r, erhielt den Zuschlag für 10000 
Matratzen. Von diesen ließ sie die Hälfte unter AlIleilullg eigener Arbeit.~ · 
kräfte und unter Einsatz eigener FertigllngshilfsmitM in Rä/lmen des Straf
gefängnisses und der lugends/rafanstalt \Viltlieh hers/ellen . Vor Auftrags
e rteilung balte der T rierer Auftragnebmer dem B\"B zugesidlert , er werde 
der $lrafanstalt fiir die Arbeitsleistung der Strafgefangenen das gleidlC" 
I:ntgclt gewähre n, das freien Arbeitern tariflich zustehe. OC"r Leiter der 
Strafansta lt hat dies bestätigt ; ebenso auch, daß der Auftragnehmer für d ie 
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benutzten ArbeiBräume eine angemessene t\'tiete zu zahlen habe. Der 
Trierer Auftragnehmer, der im übrigen audl das volle Unternehmerwagnis 
für die Leistung dt'r ihm unbekannten Arbeitskräfte trog un <l! der wie jeder 
Gewerbetreibende steuerpflichtig ist, hat also auf kostenmäßig etwa gleidlet 
\Veubewerbsgrundlage wie die übrigen Bewerber angebote n. Andere mit· 
tclständische Betriehe, die noch wirtsch.1ftlichcre Angebote als der T rierer 
Auftragnehmer abgt·geben hallen, kamen bei dieser Aussdl r eibung glei<:h
fa lls zum Zuge; insgesamt betrug der nlengenmäßige Anteil der mittel
ständ ischen Betriebe bei dieser Vergabe 49 ,v. H. 

Den Feststellungen des Ministeriums der Justiz in Mainz kann en tnom
men werden, daß die Entlohnung der Arbeit der Gefangenen auf der 
Grundlage eines Stu.ndenlohnes von 1,38 DM einsddießlich Unfallfiirsorge
beitrages rereinbart wu.rde. Dazu kam eine Vergütung für die Oberlassung 
des Arbeits- und Lagerraumes sowie die Obernahme der Kosten für Lidli, 
Kraftsirom usw. 

Zu L der Anfrage 

Es gehört seit langem zu den wirtsdlaftspolititischen Zielen der Bundes
regierung, im nahmen der allgemeinen Förderung des Mittelstandes dafli r 
zu sorgen, daß das Handwerk bei der Vergabe von öffentlidien Aufträgen 
in angemessenem Umfange beteiligt wird (SdJreihen dL'S ß.undesminislers 
für Wirts<haft vnm 21. August 1954 IB9-3827/54 - BWMBL Nt. 17 vom 
15. September 1954 S. 368). Die Bundesregierung darf insoweil auf den 
AbsdHlitt VI des Berichts des Bundesministers für Wirtscllait an den Herrn 
Präside nttn des Deutsdlcn Bundestages .zur Unterridltung der Abgeord
nelen des Deutsdlcn Bundestages über Fragen des gewerblichen Mittel
standes' vom 27. November 1958 - Drucksadle 698 S. 12 - Bezug 
nehmen. 

Die Bundesregierung sdlenkt der Frage einer möglidlst hohen Beteili· 
gung der handwerklidlen Betricbe an den in Betradlt kommenden öflent
lidle n Aufträgen narn wie vor ihre größte Aufmerksamkeit. Sie versprimt 
sich aber nach eingehender PrüfunI': keine Steigerung des Anteils des 
Handwerks an öffentlichen Aufträgen durch weitergehende Maßnahmen, 
die den aUgemeinen Grundsatz des Wettbewerbs bei öHentlidlen Aufträgen 
einzuschränken geeignet sind. 

Zu 2. der Anfrage 

Wie dem oben dnrgestellten Sochverhalt zu entnehmen iSl, hat die 
Vergabe einer Ueferung an eine Strafanstalt auf Grund einer öffentlichen 
AussdJreibung nicht staugefundell. Eine soldle wäre auch im vVettbewerb 
mit gew('fblidJen Unternehmern nach § 9 NT. 4 dl'r AUgemeincn Bestim
mungen für die Vergebung von Leistungen der Verdingullgsordnung für 
Leistungen (VOLl Al unzulässig gewesen. Aufträge an Strafanstalten können 
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vielmehr nadl § 3 Nr. 3 BudlStabe i VOLl A nur freihändig vergeben 
,,'erden. Auch eine soidie Vergabe liest nidlt vo:%". 

Das allgemeine Anliegen des Handwerks, vor ungleichem Wettbewerb 
d Uld l die Gefangenenarheit geschützt zu werden, ist in sei ner grundsätz
lichen Bedeutung von Anbegin n bekannt. Ihm Ivird, wie BUS den folgen
den Ausführungen ersichtlidl ist, dadurdl Redmung getragen, daß sich 
die Aufträge an Strafanstalten in gewissen Grenzen halten müssen und 
daß bei soidIen Aufträgen sowie bei Beschäftigung von Gefangenen 
durch Unternehmer angemessene Rücksicht auf die frei e Wirtsdlaft, di e 
freie Arbeit und damit audl ,lU! das Handwerk zu nehmen ist. 

!In einzelnen darf kh dazu folgendes ausführen: 

Au!lJauend auf den Grundsätzen für den Vollzug von Freiheitsstrafe n 
vom 7. Juni 1923 - RGB!. 11 S. 263 - bezeidmen die geltenden Strafvoll
wgsvorsd"ifien der Länder die Arbeit als die erundlage eines geordneten 
und wirksamen Strafvollzuges. Dementsprechend ist der Staat verpflichtet, 
sidleC7.usteIle n, daß ausreichende und geeignete Besdliiftigung für die 
Gefangenen vorhande n ist. Die Arbeit ist (las wesentlichste und wirksamste 
Mittel, dic Wiedereingliederung des Gefangenen in dic Gemeinschaft zu 
fördern sowie die schädlichen Folgcn desMüßiggangs und Vorstöße gegen 
die Ordnung in der Anstalt zu verhüten. Darüber hinaus muß auch das 
Red,t des Gefangenen auf sinnvolle Beschäftigung anerkannt werde!1. 

In erster Linie wird der Eigenbedarf der Justizvollzugsanstalten dmdl 
Gefangenenarbeit geded.1. Daneben werden die C efangenen für den Be
darf anderer Behörden, für Wohlfahrt~einrichtungen und für a ndere ge
meinnützige Zwecke eingesetzt, vor allem, wenn es sich um dringende 
Arbeiten im öffentlidlen Interesse handelt wie land-, forst- und wasserwirt
sdlafiJidlc Arbeiten, Straßenbau sowie Arbeiten zur Erschließung von 
OdIand. 

Soweit solche Arbeiten nidlt in ausreidlendem Maße beschafft werdcn 
können, dürfen Gefangene mit der Erzeugung von Gegenständen, die für 
Rechnung der Voilzugsverw{litung in den frei en Handel gebracht werden 
sollen, sowie mit Arbeiten für private Untemehm er und andere private 
:\uftraggeber besdläfligt werden. Die Strafanstalten müssen daher Arbeits
betriebe, und zwar in erster Linie anstaltseigene Betriehe, einridlten, wie 
dies auch die Empfehlungen des Ersten Kongresses der Vereinten Nationen 
über die Verhütung von VerbredIen und die Beha ndlung Straffälliger 
I'om 2. September 1955 vorsehen. 

Die Arbeiten für den eigenen Bedarf der Strafanstalten reichen für die 
BesdläRigungen der Gefangenen nicht aus. Die Gefangenen müssen da
her auch für den Bedarf anderer Behörden besdl iiftig werden. Der Bedarf 
der I.änder, deren Aufgabe die Beschaffung der Arbeit ist , gewährleistet 
lIoch nicht die Beschäftigung aller Gefangenen. Es ist daher erforderlich, 
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daß a udl die Bundesbehörden durdl Erteilung von Aufirägen 3n die 
lustizvollzugsanstalten in geeigneten Fällen dazu beitragen . das Ziel der 
Wiedereingliooerung der Gefangenen in die Gemeinschaft durch sinnvolle 
ßesdl8ftigung zu erreidlen. 

Bei der Gefadgenenarbeit " 'ird auf die freie Wirtschaft angemessene 
Rücksidl! genommen. Die Preise der in den Anstalten hergestellten Gegen
stände \\'\.'rden den Preisen der freien Wirtsd13ft, die von ])rivatpersollcn 
für die Q>fongenenarbeit zu lahlenden Löhne den Löhnen freier Arbeiter 
angeglichen. wohei der Wert und die besonderen Vcrh81tnisse der Ge
fangenenarbeit berücksicht werden. 

Der StrafvollwgsaussdlUß der Länder hat iiberdies in dem En twurf einer ein
'witUd,en Strafvollzugsordnuli8 der Länder eine BestinHllllng vorgesehell, noch 
der mit dm zustündig/n SteIleIl des Slaale,~ und der freien Wirtschaft Fühlung 
gehalten "'erden 1J01l. 

Ocr dargestellten Remtslage entsprechen die RidltlinieJ1 des Heims
ministers der finanzen vom 10. Februar 1926 über die Vergebung von 
Aufträgen an Gefangenenanstahen durdl HeidlsbchÖrdcn. Auch sie be
rücksirotigen die Belange der freien Wirtschaft. 

In diesen RichtHnien werden die Reichsbehörden ersuch t , bei der Dek
kung ihres Bedarfs die Gefangenenanst<Jhell zu berücksi<;htigen. Unter 
Beuchtung der Belange des freien Gewerbc~ und der freien Arbeit darf 
nach di~n Rkhtlinien der lahresbcdarf einer \\Tare, die BU(;h im freie n 
Gewerbebetrieb he7.0gen werden kann. nur zur Hiilfte in Strafanstalten 
gedeckt werden. Aufträge an Strafallstalten sollen nur erteilt werden, 
wenn si<, von ihnen zu Bedingungen ausgeführt werden. die fü r die be
stellende Behörde nidlt ungünstiger sind als die, unter ,lenen das freie 
Gewerbe liefern würde. 

Der Bundesminister für Wirtsdlaft hat in seinem Rundschreiben vom 
9. April 1954 LB9 3867/ 51 die Bundesbehörden gebeten. von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge an Gefangenenanstalten, audl soweit sie zulässig ist, 
abzusehen, sofern nidlf besondere Umstände die Vergabe remtferligen. 
Er ging dabei von der Voraussct7.ung aus, daß in den LandesverwaltungeIl 
genügend Möglidlkeiten bestehen, die Anstalten mit entsprechenden 
Aufträgen zu versehen. 

Eine von mir vorgenommene Umfrage bei den Landesjusli zvenvaltungen 
h<Jt e rgcben, daß die Juslizvollzugsanstalten - mit Ausnahme der An
stalten der Freien und H,lnsestadt Bremen - Aufträge von Bundesbehörden 
benötigen würden, um eine lJinnvolle Besdläjiigung aller arbeitsfähigen Ge· 
fangenen ,icherzu$telfen . 

Ist. wie dargelegt, ein e geeignete und dauernde ßesdläftigung der Ge
fangenen für einen sinnvollen Strafvollzug unerläßlich, so muß dieser selbst im 
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Rahmen der großen Allfgabe der Verbredlensverhüt ung gesehen werden. Die 
Cefa ogcncnarbeit hilft auch einen Teil der Kosten des Vollzugs zn decken. 
Beides liegt im Interesse der Allgemeinheit. 

Demgegenüber sind die Interessen der freien ' Virtsmllfi, zu der auch 
das Handwerk gehört, durdl die bestehenden Vorschriflen über die Rück· 
sidltnahme auf die freie \Virtsmafi so weit gewahrt, als es nur eben mit 
dem allgemeinen Interesse vereinbar ist. 

Es wäre nkh t zu vertreten, die Schwierigkeitel1. , die eine sinnvolle und 
dauernde Beschäfiigung der Gefangenen bereitet, noch zu vermehren 
und damit die ohnehin 6'chwierige Lage der Vollzugsansta lten noch zu verschärfe n. 

L:s ist daher nicht möglim, über die bestehenden Bestimmungen hinaus 
die Vcrg<l bc von öffentlichen Aufträgen an Strafanstalten oder Unter
nehmer, die Gefangene besdläftigen, auszusdlließen . 

111. Vertretung 
Strauß 

Junge Menschen im Spannungsfeld von Recht. 
Strafe und ErziehW1g 

- Ein Rückblick auf den ! 1. Deutschen )ug,endgerichtstag -
von Professor Dr. Hans Wenle, Ulliversitäl Hamburg 'j 

In der Zeit vom 22. 10. bis 24. 10. 1959 fand der 11. Deutsche Jugend
gerichtstag in Berlin statt. Er war zugleich eine Jubiläumstagung in Er
innerung an den I. Jugendgerichtstag, der vor 50 Jahren ebenfalls in 
Berlin abgehalten worden ist. $0 lag es nahe, daß der Rückblick auf die 
bisherige Wirksamkeit mit dem Be-rirnt über die gegenwärt.ige Situation 
verbunden wurde. Vieles, was unsere Zeit <lngeht, trat in dieser ver
gleichenden und kontrastierenden Betrad\tung umso heller ans Uch .. 

Es ist das große Verdienst der Jugendgerirnt stage, den Raum einer 
besondere n Redltsordnung für straffällige Jugendliche vorbereitet zu haben, 
der inzwischen durdl die Gesetzgebung gesidlert ist. Diese besonde-re 
Rednsordnung beruht auf zwei Grundsätzen, I) D er JugendlidIe im Alter 
von 14 bis 18 Jahren erfährt eine andersartige Beurteilung und Behand
lung als der straffällige Erwamsene; das lugendstrafredlt kann unter be
stim mten Vomussetzungen auch auf die Heranwarnsenden vom 18. bis 
21. Le bensjahr angewandt werden. - 2} Die Besonderheit dieser Rechts-

'J Oi" Sehri/deinmg dankl d~m V"tfa, .." /U, die &Iauhni! ~um V",öfi"n.lIch"n (\i('Oe' VOrl.Sgtl 
und dem Verlsg ' -on den n""dr & flul"cch', Cij"inBtn, für die Zu. dmmung ~un> Ahdrud:., " s rn · 
d .. m der TUI in .Die Sammlung-, Zei.sdlrifl für Kuhur und ErLl .. hung, In liell 3, 1960 05. Ig.1 

" .. dolen . 
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ordnung besteht darin, daß die Erziehungsmaßnahmen den Vorrang vor 
den Strafmaßnahmen haben, die der Sühne lind Vergehung der Tat 
dienen. und daß ilUdl die Jugendstrafen selbst mit t.:rziehungsIOaßnahmen 
verbundl'Tl werden. 

[n drei lugendgerichtsgesetzen von 1923, 1943 und 1953 hat der Ge
set'l.geber diese Grundgedanken schrittweise ven\'irklicht. 

Da mit erweitert sich der Kreis derer, die in der Jugendkriminalrechls
pflege tätig sind. [m Progrumm der letzten Tagung spiegel t sidl dies aufs 
deutlichste: in 6 Arbeitskreisen berieten die Jugendrichter. <Iie Sozialarbeiter 
in der Jugendgerirntshilfe lind Jugendbewährungshilfe. die Erzieher jn den 
Jugendsuafanstalten, die Sarnverstäncligen, d. h. (lie Jugendpsychologen 
und Jugendpsychiater, und die Polizei; schließlich vcrhandelte man mit 
den Venretern der öfIentlirnen Meinung, also in erster Linie der Presse. 
a uf derm Verständnis und Mitarbeit man besonderen \Ven legt. Im 
Mittelpunkt stand die Prage nadl dem Verhältnis von Hecht und Er..-:iehung 
und speziell von Strtlfe und En:iehung. 

Das Hauptmotiv für den Brückensdllag zwisdlen Jug-endrechtspflege 
und Erzi~hung ist leicht zu erkennen: Es gehört 7.U deno Wesensmerk
malen des jungen Menschen. daß er in seinem Entwicklungsstadium (I er 
Erziehung bedürftig und auf Eniehung angewiesen ist. Deshalb besteht 
Grund zu der Annahme, daß Ahwegigkeiten seines Verhaltens und Ab
artigkeiten seines Chilraklers, die ihn in Konflikt mit der Rechtsordnung 
geraten lassen, auf Mangel an Erziehung beruhen; also soll te dieser 
Mangel an Erziehung in solchen Fällen nam Möglichkeit behoben werden. 
Deshalb können die Prinzipien der Vergeltung und Sühne nicht die ein
zigen FUlldamente der Rechtsprechung und der Rechtspflege sein. Daraus 
ergibt sich die Aufgabe, den Blkk auf die jungen Mensdlen und ihre 
konkreten Lebenssituntionen zu richten. und ZW.1f unter folgenden Ge
sidltspunkten: 

Il Es entspricht dem Wesen des Rechts, daß unser Blick niidltern und 
realistisch hleibt. um ein Bild der jungen Menschen in ihrem gewöhnlichen 
Verhalten und ihrer alltäglichen Situation zu gewinnen. 

2) Es entspridll dem Wesen der Erziehung, daß unser Blid;. a uch im 
jungen Menschen, den wir auf Abwegen oder in der Verwahrlosung vor
finden, die Ansat7.punkte einer möglidlen Enlwiddung 'Zum Guten zu 
e ntdeckeo su<..·bt. Diese BlickeinstcUung ist nicht wenige r realist isdl als 
die, die die Rechtsordnung verlangt. 

)) In dem begreiflichen Bestreben nach allgemeinen und überindivi
duell geltenden Einsirnten dürfen wir uns nichl zu generolisierem!en Gr
te ilen verleiten lassen, die dic \01/irklichkeit übersprinp;en ader sogar liber
fliegen. Alle allgemeinen oder typisierenden Erkenntnisse. alle Kl,lssifika-
tionen, mit denen wir die Fülle der Erscheinungen ordnen, sollen k"dig
lidl dazu dienen, den konkreten Fall genauer und sdlärfer zu erkennen. 
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Um an den letzlen Punkt anzuknüpfen, so erscheint mir eine wirnlige 
negative Feststellung am Plotze zu sein, es gibt nicht .die" Jugend, es 
gibt nicht .den· lugendlidIen; für uns existieren Ie- ibhafie junge Menschen. 
Es ist nidl! iiberflüssig, darauf hinzuweisen. Wir bedien en uns ofl dieser 
Abbreyiatur, ohne sie ganz ernst zu meinen, und würden wohl - im 
Einzelfall zur Rede gestellt - sdme!l bereit sein, das a llgemeine Urteil 
aufzugeben. Trotzdem ist es gdiihrlidl, weil es hei unkritisdH:'Jl ßeobllm tern 
die schrecklichsten Vorurteile über .die Jugend \'on heute' unterstützt und 
verfestigt. 

Deshalb können wir nur mit aller Vorsicht einige allgemeine Fest
stellungen treffen, wie z. B. diese, Immer wieder miissen wir das Zusammen
spiel von seelisdler Eigenart und äußerer Situation erkennen. Es bcstätigt 
sich (He Eirlsicht der modernen Psychologie, daß Anlage und Umwelt in
ein ander \'erflodlten sind der(lrt, doß die Gestaltung der Umwelt in dem 
Wesen der Person \'cnvuT"';;elt iSI und daß die so gesdlaffene Umwelt 
dann mit der ihr innewohnenden Kraft auf die Pormung des Charakters 
zuriic.kwirkt - im gü nstigen Fall illifbauend, im ungünstigen Fall wahrhafl 
1.,erstÖrend, weil es dem sdl\varnen und ilnfiilligen Charakter nidl l gelingt, 
den Teufelskreis zu sprengen. \V.1S im hier beschreibe, ist zudem der 
konkrete Pall einl$ allgemeinen SadlVerhalts, den die philosophisdIe An
thropologie aufgedcd:t hat, Der Mensch ist ein weltoffenes Wesen, d . h. 
er ist nidll 1111 die Grenzen einer vorgegebenen Umwelt gchunden, er 
ist nidlt auf einen ßereidt spezialisiert; diese Freiheit eröffnet ihm neue 
Möglichkeiten der Lebensgestaltun g und setzt ihn zugleidl allen Anreizen 
und Verführungen dieser Welt aus. Sie überläßt es ihm, Herr der Situation 
oder Opfer seines Milieus zu werden . 

So erldärt sidl das Bestreben. die Erziehung ni<..-III nur auf eine breitere 
sondern audt auf eine solidere Grundlage zu stellen, d. h. nidlt zu warten, 
bis die Verwahrlosung eingetreten ist. sondern ihr mit allen Milleln vor
zubeugen, sohald die Gefährdung deutlidt wird. li<; kommt also darauf on, 
bereits im Ansatz die Gefahren verfehlter ET"'l.iehung zu bekämpfe n und 
vorausblidcend und vorsorgend ihr ,"Verk zu \'erricllten , wie es zum \Vesen 
ieder edlten Erziehung gehört; sie wäre dann nidlt mehr darauf ei ngeengt, 
eingewuT"';;elte SdJiiden mit Gegenmitteln und Kontr(l!.tmaßnahmen zu 
bekäm pfe n. Dos Ethos der Erziehung liegt nicht ir) der Abwehr sondern 
in der Förderung, der es gelingt, drohende Schäden fernzu halten, bevor 
sie manifest und wirksam werden. 

Es wiire sehr zu wünschen, daß der Gesetzgeber 110m entsdliedener 
als bisher einer soldIen Erziehung den Haum freigeben würde. wo immer 
die Not und Gefährdung siduhar wird und wir den Hilferuf der Kinder 
aum dann und gerade dann vernehmen, wenn sie sdlweigen oder zum 
Schweigen gezwungen sind und das Schweigen zu r laulen Klage wird. 
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\Venn der lugendridlter in solchen schwierigen Fällen mit s einen Urteilen 
und :-'·laßnahmen wirklith etwas erreidlen will, bedarf er, wie sdlOn 
~WSllg l , der r-,'Iitarbeil aller, die sich um die straffälligen Jugendlic.hen kümmern. 
Denn die Strafe als soldIe wirkt nicht yon selbst erziehend; umso mehr 
kommt es darauf an, im Erk'bnisraUIll der Strafe der Erziehung einen 
festen Plalz zu sidlern und so die natürliche Spannung zwisdlen Strafe 
un d Erziehung zu überwinden , die sich in allen Bereichen der Jugend
kriminll lrfC'h tspflcge auswirkt. Als zwei Beispiele will ich die Arbeit der 
Polizei und die Wirksamkeit der öffentlichen Meinung anführen: 

Die Polizei muß in der Bekämpfung des lJnredlts mit resoluleln Zugriff 
tät ig sein . Sie ist es auch meist, die zuerst den lugendlkhen in die l1echts- und 
Stra fsphäre stellt. Hierbei kann es gesdlehen, daß das erste, viellcidlt harte 
Erlebnis des Konßiktes den Jugendlidlen so stiirrisch und widersetzlich 
mlldlt, daß es später sehr schwer wird, Ansllt7.punktt· zur Erziehung zu 
finden. 

[ine andere Antinomie kann zwisdlen den Erziehungs.1bsichten eines 
)ugem.lgerkhtsurteils und den Interessen der öffenllidlen Berichterstattung 
in Erscheinung treten, Es kann z. B. der Presse daran liegen, an einen exempla
rismen Fall eine: grundsätzlidle Gesellsdlllfiskritik anzusdllie.ßen. Das führt 
aber dann leidlt dazu, daß der junge Mensdl, der in den Mittelpunkt des 
Geschehens und der Diskussion gerät - auth wenn sein Name der Vor
Sln rifl en tsprechend im Beridlt nidlt genannt wird - , sich eIltweder geniert 
fühlt, weil der engere Bekanntenkreis doch durchschaut, um weil es sidl 
handelt, oder daß er sidl durdl den traurigen Huhm der Tat gesdlmt'ithelt 
fühlt. Man sieht: hier stoßen zwei sehr \"ersdliedene in sich berechtigte 
Interessen !":egencinflllc1er. Es sollte jedoch nidlt schwer fal len, in diesen 
Fälle n dem Gesichtspunktder Er .. dchung den Vorzug zu geben. Inmitten solcher 
widerstreilender Interessen kommt es darauf an, daß die einen auf die 
anderen hören und sich wirklidl miteinander verständigen. Verstiindigung 
aber ist nicht Erteilung und Ausführung von 'Weisungen, sie beruht auf 
der gegenseitigen Arntung aller, die am gemeinsamen \Verk beteiligt sind. 
Damit ist an die hier tät igen Personen ein hoher mensdllidler Anspruch 
gestell t. So habe idl aUln dus Genewl!hro'nlll dieses Jugendgericlltstages 
versta nden, der die Jugendkrimilla lredltspflcge als PersoneTlJrage und als 
Au fgabe der Zusammenarbeit untersudlen wollte. Wird auf diese ,"Veise 
die gegenseitige Wünligung, Achtung und Anerkennung spürbar, daßn 
werden die theoretisthen Argumente für die Selbständigkeit der einzelnen 
Arbeitsgebiete und ihre Abgrenzung, die ich so überaus m hlreidl in der 
üteralur vorfinde, z\\'eitrangig und verlieren zwar nidlt ihren Sin n, wohl 
aber ihr Gewicht. 

!::in weiterer Gmnd für die Kooperation ist der : Solhen d ie jungen 
Menschen, um die es geht, spüren, d.1ß die Zusammenarbeit gestört ist, 
dann lvi.rd der Erfolg der Eridehungsarbeit von vornherein gcflih rdet. Das 
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ohnehin an sadllk.nen Spannungen reiche Feld darf nid Jt belastet werden 
durdl persönliroe Spannungen, die den Plan der Erziehung, der klar und 
ausgewogen und widersprumsfrei sein muß, vcnvirren. Die jungen Men
schen würden dann e ntweder irritiert sein oder, was nodl sdllimmer ist, 
sie würden die Situation widerstreitender Kräfle und Instanzen für sich 
ausnutzen. 

So münden alle Oberlegungen über die Er.liehun g in die allgemeine 
Pcr~onenfrage ein. Es is t kein Zufall. daß der letzte Jugendgerirn fStag dit.'Se 
Frage, die bereits das Thema der 7. Tagung vor Juehr als zwei Jahrzehnten 
bildete, erneut gestell t und in Rücksicht auf den tiefgreifend en Wandel 
des gesellschafllichen und staatlichen Lebens, aber audl tim Hinblick auf 
die Ausweitung eier Jugendkriminolredlt~pflcgc mit der Frage nach der 
Zusammenarbeit verbunden hat. Damals wurde in der Gewinnung ge
eigneter Mitarbeiter d ie Hauptforderung gesehen. Diese Aufgabe ist ge
blicben; denn sie stell t sidl in mensdllich anspruchsvollen Berufen immer 
von ncuem. \Venn ober dieser Jugendgcrichtstog Personenfrage und Zu
sommenarbeit zu einem Verhandlungsthema verbunden hat, so hoben 
wir da rin nichts anderes als zwei Seiten derselben Sadle :w sehen. De nn 
ZUS<lmmenarbeit ist kein Organisationsprinzip, sondern ~ine siulidle For
derung) sie beruht ouf der freien Enfsdlcidung der Persönlichkeiten, die 
sidl im gemeinsamen "Verk vereinen. 

Vierter Internationaler Kongreß für Kriminologie 

Das Sekretariat des Kongresses gibt bekannt: 

I. Vorgeschichte 

Die In ternationa le Gesellsdlaft für Kriminolog ie besdlloß gelegentlidl 
des dritten Kongresses der Ge~ellschaR in London (12. - 18.9. 1955, s. 
ßeridlt übe r den Kongreß mit dem Thema: _Der kriminelle RiickfaU- in 
dieser Zeitsdlrifl Jahrgang 1955, S. 333 - 350), in fü.nfJahren den vierten 
Kongreß einzuberufen. 

11 . Zeitpunkt, Ort, Vorsitz 

Der Vierte Internationale Kongreß für Krimin ologie soll vom 5. bis 
12. September 1960 in Den Haag stattfindeIl . Den Vorsitz übernimm t der 
Präside nt der Gesellsd1ufi für Kriminologie, Professor ThorSlen ScHin /Phi· 
ladelphia). 
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Ill. Teilnahme 

Zur Teilnahme aJn Kongreß sind fadllidl interessierte Persönlidlkeiten 
aus Kre isen der ArLte, Ridller, Rechtsanwälte, Strafvollzugsheamlen und 
Mitarbeitel in der Straffälligenhilfe eingeladen. 

Die Internationale Gesellschaft für Kriminologie übernimmt keine Koste n 
für die Teilnehmer. 

IV. Programm 

Das Ge;amuhema des Kongresses ist: 

P,ydlOpathologische Aspekte des kriminellen Verlul.lte ns 

Plenarsitzungen: Vorsitzender Herr Sellin (USA) 

L Plenarsitzung: Die Psychiatrie und das Strafverfahren 
Herr Zilboorg (USA) 

n. Plenarsitzung: Das Strafgesetz und geistig abn{)rme Rechts
bredler 
Herr Mannheim (Großbritannien) 

111. Plenarsitzung: Kriminelle Unterlagen über gei stig abnonne 
Rechtsbredler 
Herr de Greeff (Belgien) 

IV. Plen arsitzung: Zusammenarbeit in der strafgeri chtl idlen Be
handlung krimineller Unterlagen über geistig 
abnorme Rechtsbrccher. 
Herr \'an Bemmelen (Niederlande) 

Sektionssitzungen : 

I. Sektion: Prüfungs- und Behandlungsmethoden 
Vorsitzender, Herr Coenil (Belgien) 

Hauptheridlterstatter: 

I. Amtlich-psychologische Methoden. 
Herr Deniker (Frankreich) 

2. SoziologisdlC Methoden. 
Hc-rr Christiansen (Diinemark) 

3. Gerichtsmedizin und Kriminalwissenschaft. 
Herr '111elin (Schweiz) 

4. Straf- und Gefiingniswesen. 
Herr Marnell (Schweden) 
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11. Sektion: Spezialthemen. Vorsitzende r : Herr Hibeiro (Brnsilien) 

l'lauptberichlersta tter : 

I. Epilepsie 
Herr Bonnet (Argentinien) 

2. Sexualverbrechen 
Herr Tappan (USA) 

3. \Varenhausdicbstä hle 

Herr Gibbens (Großbritannien) 

4. Alter und geistige Anonwlie 
Herr Erra (Italien) 

ß1. Sektion, Wissellscrlll.ftl lche Forsdm llg 

Vorsitzender : Herr Pompe, (Niederlande) 

Hauptberichterslatier, 

I. \-VeldlCs is t der augenbJickJidle St and der Forschung hin
sid llIim der Persönlichkeit des g:eislig anomalen Hechts
brechers? 

Herr Mailloux (Kanada) 

2. WeldlCs ist der augenblicklime Stand der Forschung hin
sichtl idl der Möglidlkeit, eine BclHlIldlung der Anormalen 
zu planen, ohne sie des Gefühls der Eigenverantwortung 
zu berauben ? 

Herr Versdie (Belgien) 

Die Kongreßspradum sind Bnglisch u nd Französisch 

V. Anmeldung 

Persönlichkeiten, die am KongreS teilzunehmen wünsdlen, werden ge
beten, sich baldmöglichst bei dem Kongreß-Sckretarial: Den Haag, Burge
meeSler de Mondlyplein 14 anzumelden. 
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Zweiter Kongreß der Vereinten Nationen 
über Verbrechensverhütung 
und Behandlung Straffälliger 

Das Sekretariat der Vereinten Nationen gibt bckannt, 

J. Vorgeschichte 

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschloß am I. Dezem
ber 1950 alle fünf Jahre einen Internationalen Kongreß über Verbrechens
verhütung und die Behandlung Straffiilliger einzuberufen. Der Erste Kon_ 
greß der Vereinten Nationen über Verbrechensverhütung und die Be
handlung Straffälliger fand vom 22. August bis 3. September 1955 in Genf 
statt. (so Beridlt in dieser Zeitschrift Jahrgang 1955 S. 282 ~ 312) 

11. Zeitpunkt und Ort 

Der Zweite Kongreß der Vereinten Nationen über Verbredlensverhii
tung und die Behandlung Straffälliger soll vom 8. bis 20. August 1960 in 
Church House und CarIton I-Iouse in London stattiinden. 

III. Teilnahme 

Zum Kongreß werden drei Teilnehmergruppen eingeladen" 

I. Teilnehmer. dic Sadlverständige auf dem Gebiet der Verbredl
ens\'erhütung und der Behandlung Straffälliger sind und be
sOll dere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet dcr zu 
behandelnden Themen des Kongresses besitzen. Sie werden 
von ihren Regierungen offi7Jeli benannt. 

2. Vertreler von Fadlverbänden und nicht-staatlichen Orga ni
sationen, die an Fragen der .soziolen Verteidigung- interes
sierl oder domit befaßt sind. 

3. Einzclteilnehmer. die ein unmittelbares Interesse an der Ver_ 
brechens\'erhütung und der Behandlung Straffäll iger haben, 
wie "1.. ß. Po[i:r.eibellmte, Bedienstete an Erzi ehungsheimen 
oder an Anstalten für jugendliche Rechtsbrech er, Mitglieder 
der Gerichte, Fürsorger, Angehörige des Lehrkörpers der Uni
versitäten, Angehörige der Anwaltsverbände usw. 

Zu den Teilnehmern gehören auch einzelne Sachverstiindige oder Ver_ 
treler nimt-staatlidlcr Organisationen. die wegen ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Behandlung 
Stmffülliger Ansehen genießen und die von dem Genera lsekretär der Ver
einten Nationen zur Teilnahme an dem Kongreß eingeladen werden. 
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Die Vereinten Nationen übernehmen keine Kosten für die Teilnehmer. 

IV. Programm 

Auf Grund der Empfehlungen des Beratungroussmusses für die Ver. 
brechensverhütung und die Behandlung Straffälliger und der Vorschläge 
des Generalsekretärs biUigte der SozialaussdlUß bei seiner zwölflen Sitzung 
folgende Tagcsordnug des Kongresses, 

I. Neue Fonnen der Jugendkriminalität, Ihr Ursprung, ihre Ver· 
hütung und ihre Behandlung; 

2. Besondere polizeilidle Einrichtungen für die Verhütung der 
Jugendkriminalität ; 

3. Verhütung von Formen der Kriminalität, die sich aus den 
sozialen Veränderungen und einem damit verbundenen wirt· 
srnaftlirnen Aufstieg in Ländern ergehen, die sim in Entwick· 
lung befinden; 

4. Kurzzeitige Freiheitsstrafe; 
5. Vorbereitung der Entlassung und Elltlassenenfürsorge sowie 

Unterstützung der Angehörigen der Gefangenen. 
6. Einbeziehung der Arbeit der Gefangenen in die Volkswirt· 

schaft einsmließlim Entlohnung der Gefangenen. 

Zm Behandlung der einzelnen Punkte der Tagesordnung werden die 
Kongreßteilnehmer in zwei Hauptgruppen geteilt: erforderlimenfalls wer· 
den verschiedene Arbeitsgruppen gehildet . Außerdem sind Vorträge übe, 
'111emen, die mit den Punkten der Tagesordnung in Zusammenhang 
stehe n, sowie anschließende AusspradIen vorgesehen. 

Es sind sechs Plenarsitzungen des Kongresses geplant, auf denen die 
Arbeitsgruppen der Vollversanllnlung heridlten werden. Die Empfehlungen 
und Besm!üsse des Kongresses werden dem Generalsekretär und, wenn 
nötig, den für die Aufstellung von Ridltlinien 7.uständigen Stellen der 
Vereinten Nationen unterbreitet. 

Die Kongreßspramen sind Englisch, Französism und Span isch i für Simul
tan·Dolmetsmen aus und in diese drei Sprachen ist bei allen Sitzungen 
der Gruppen und der Vollversammlungen vorgesorgt. 

Schließlidl umfaßt das Programm des Kongresses einige damit zusam
menhängende Veranstaltungen, wie z. B. eine Ausstellung, Besichtigungen 
von Einridltungen, Hlmvorführungen usw. 

V. Dokumentation 

Das Sekretariat legt dem Kongreß einen Generalberidlt zu jedem Punkt 
der Tagesordnung vor, der von einem zu diesem Zweck bestimmten Be· 
rimterstatter ausgearbeitet wird. Auße-rdem wird das Sekretariat eine Er· 
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klärung zu jedem Punkt der Tagesordnung vorlegen, die bestimmte Ge
simtspunkte henrorhebt und dem Kongreß eine Reihe VGn Fragen zur 
Prüfung stellt. Einige Fadl\'erbände und nidlt-Slaatlidle Organisationen 
werden ebenfalls Berichte zu verschiedenen Punkten der Tagesordnung 
für die Dokumentation des Kongresses vorlegen. 

Es ist beabsiduigt, al le diese Dokumente rechtzeitig vor dem KongTeB 
zu verteilen, damit die Ausspnltnen gründlich vorbereitet werden können. 

Die Unterlagen werden an die Teilnehmer nur einmal ausgegeben; 
Unterlagen, die ihnen vor dem KongreS zugehen, werden in London 
nidll noch einmal verteilt. 

VI. Anmeldung 

Personen, die am Kongreß teilzunehmen wünsdlen, werden gebete n. 
Anmeldekarten bei dem _Chief of the Seetion of Sodal Defence. Unitoo 
Nations HeadQuarters, New York' zu beantragen. Anmeldungen müssen 
bis spätestem 29. Februar 1960 eingehen. Eine Teilnehmergebühr wird 
nicht erhoben. 

Strafgefangene spielten ~ Unsere kleine Stadt ~ 

Thornton Wilders Spiel vom alltäglichen Leben, vom Lieben und Ster
ben kleinbürgerlicher Menschen •• Unsere kleine Stadt" geu annt, e rlebte 
am Son ntagnachmiltag in Kassel eine ungewöhnliche Darstellung in einem 
unüblidJen Raum. Die Laienspielgruppe der Strafa nstalt Kassel-Wehlheiden 
hatte sich dieses diifizilen Stückes angenommen und es in einer - hier 
darf man das Wort zaglos ausspredlcn - ergreifenden Auffühung im 
Großen Saal der Strafanstalt einem interessierten, zum Teil weithergereisten 
Publikum nahegehramt. 

Die fiache Bühne des Saales zeigte lediglich die Andeut ung einer De
koration ; der szenischen Phantasie von Darstellern und Zuschauern war 
somit weitester Spielraum gewährt. Die Laienspieler - bi9 auf die von 
der Volkshochsdlllie Kassel ausgeborgten Darstellerinnen der Fraue n
rolle n - alles Strafgefangene, hielten die S<.hlichte, zuweilen etwas melan
cholische Grundmelodie des Stückl'S mit naiv-ergehener In nigkeit durch. 
in allen Szenen war zu spüren , daß hinter dem Spieler sei n persönlidJes 
Schicksal als straffällig gewordener Mensch stand. 

Laienspiel in der Strafanstalt ist Teil der Erziehungsarbe it am Strafge. 
fangenen , hieß es auf der Einladungskarte des Fliedner-Vercins zu der 
Aufführung. Dem stimmt man gerne zu. Denn indem der Strafgefangene 
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fremdes Schicksal im Spiel gestaltet, e rschließt er sidl selbst eine neue 
seelische Dimension. Er wird so für das Leben in der von ihm einst ver
letzten Gemeinschaftt zugerüstet , in die er einmal zurückkehren wird. 

Hessische Allgemeine, Kassel , Montag, 16. lan. 1960 

Die Schriftleitung dankt der Verlagsle!lung für die Genehmigung zum Abdruck. 
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